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Beeilen Sie sich
für Ihr Alter und Ihre Familie zu sorgen!

Die Leistungen der AngestelltenVersicherung und anderer Pensions¬

einrichtungen sind unzureichend. Sie müssen sich zu diesen

Leistungen einen Zuschuß sichern durch den Beitritt zur

Pensionskasse

des Zentralverbandes der Angestellten
Diese Kasse gewährt Ihnen bei Eintritt Ihrer Berufsunfähigkeit Lei-

stungen-dievon keiner anderen ähnlichenEinrichtung erreicht werden.

AuchIhrenHinterbliebenen wird Witwen- und Waisenrente gewährt.
DerKasse kann jedes Mitglied desZentralverbandes,derAngestellten

beitreten, das nicht erwerbsbehindert oder krank ist. Über 50 Jahre

alte Personen und Personen, die mit einem Körperschaden oder

Geburtsfehler behaftet sind, der die Erwerbsfahigkeit beeinträchtigt,

können nicht aufgenommen werden. Die Leistungen werden nach

Anteilen und der Dauer der Mitgliedschaft berechnet. Sie können

bis zu 5 Anteile erwerben. Der monatlich im voraus zu zahlende Bei¬

trag beträgt iiir jeden Anteil

2,— Mark bei Eintritt nach Vollendung des 30. Lebensjahres
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vollendeten30. Lebensjahre. Dann sind auch von diesenMitgliedern
2,— Mark monatlich zu zahlen.

Fiir diesen geringen Beitrag gewährt Ihnen die Kasse für jeden

Beitragsanteil ein jährliches Ruhegeld, es beträgt nach einer Bei¬

tragsleistung von
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Ihre Witwe erhält 50 v. H. des Betrages, der Ihnen als Ruhegeld an

Ihrem Todestage zugestanden hätte oder gewährt worden ist. Die

Waisenunterstützung beträgt 15 bis 25 v. H. des Ruhegeldes.
Seien Sie sich Ihrer Verantwortung gegen sich selbst und Ihre

Familie bewußt.

Werden Sie sofort Mitglied!
Säumen Sie nicht länger; jeder Tag bedeutet einen Gewinn für Sie

und Ihre Familienangehörigen. — Aufnahmepapiere und jede ge¬

wünschte Auskunft erhalten Sie bei Ihrer Ortsgruppe oder von der

Hauptgeschäftsstelle des ZentralVerbandes

der Angestellten, Berlin SO 36, Oranienstraße 40/41
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Das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Arbeits¬

losenversicherung.
Von Gustav VC u s e w i t

Der
fünfte Abschnitt des Gesetzes behandelt

die Aufbringung der Mittel. Er bestimmt,
dali die Mittel, di«» die Reichsanstalt zur Durch¬

führung ihrer Aufgaben benötigt, durch Bei¬

träge der Arbeitgeber und ihrer versicherungs¬
pflichtigen Beschäftigten aufzubringen sind.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer entrichten diese

Beiträge je zur Hälfte, die Weiterversicherten

tragen sie allein. Wählend für Versicherungs-
fieie nach Erstattung der Befreiungsanzeige in

der Regel keine Arbeitslosenbeiträge zu zahlen

sind, legt der § 144 den Arbeitgebern von land-

und forstwirtschaftlich Beschäftigten, die nach

§ 71 versicherungsfrei sind, eine Beitragspflicht
auf, wenn das Arbeitsverhältnis durch ihr Ver¬

schulden vor dem ordnungsmäßigen Ende oder

vor dem Erlöschen der Versicherungsfreiheit
gelöst worden ist. Für kranken versicherungs¬

pflichtig Beschäftigte sind die Arbeitslosen-

beitrage als Zuschläge zu den Kassenbeiträgen
an die Krankenkasse zu zahlen, bei der der Be¬

schäftigte versichert ist. Hat der Arbeitnehmer

als Ersatzkassenmitglied von dem Recht der

Befreiung (§ 517 RVO.) Gebrauch gemacht,
dann mub er die Arbeitslosenbeiträge an seine

Ersatzkasse entrichten. Zu diesem Zwecke hat

ihm der Arbeitgeber seinen Beitragsteil gemäb

$ 520 RVO. einzuhändigen. Ist der Beschäf¬

tigte nicht für den Fall der Krankheit ver¬

sichert, aber angestelltenversicherungspflichtig,
dann sollen die Arbeitslosenbeiträge an die

Krankenkasse gezahlt werden, der er als Kran¬

kenversicherungspflichtiger angehören mühte.

Für knappschaftlich versicherte Angestellte sind

jedoch die Beiträge an die Reichsknappschaft
zu entrichten. Dazu hat der Präsident der

Reichsanstalt durch ein Rundschreiben be¬

stimmt, dab auch für diese nur angestellten-

versicherungspflichtig Beschäftigten, soweit sie

einer Ersatzkasse angehören, die Arbeitslosen*

beiträge an ihre Ersatzkasse zu zahlen ;änd. Er

hat jedoch übersehen, dab es nur Ersatzkassen

für kranken versicherungspflichtig Beschäftigte

z
, Berlin-Friedrichshagen.

gibt (vergl. § 503 RVO.) und deshalb sein Rund¬

schreiben gar nicht durchführbar ist. Es darf

wohl erwartet werden, dab die Reichsanstalt

nochmals zu dieser Angelegenheit Stellung
nimmt. Für die nicht krankenversicherungs-
Pflichtigen Schiffsbesatzungen sind die Beiträge
an die Seekasse zu entrichten. Weiterversicherte

haben die Arbeitslosenbeiträge an diejenige
Krankenkasse zu zahlen, bei der sie versichert

sind. Auf die Beitragszahlungen finden die

§§ 28, 20 sowie die §§ 304 bis 405 RVO. An¬

wendung. Weshalb der § 303 nicht heran¬

gezogen worden Ist, konnte weder aus der Be¬

gründung noch aus sonstigen Auslassungen er¬

mittelt werden. Und gerade der § 303 RVO. ist

von grundsätzlicher Bedeutung, weil er die Zah¬

lungspflicht des Arbeitgebers feststellt, auf der

sich alles andere aufbaut. Trotzdem darf diese

Zahlungspflicht als selbstverständlich voraus¬

gesetzt werden. Eine inzwischen ergangene

Verordnung des Reichsarbeitsministers vom

23. September 1027 („Volkstüml. Zeitschr.'4 1027

S. 362) bestimmt das Nähere über die Ab¬

führung, Verwaltung und Abrechnung der Bei¬

träge zur Reichsanstalt. Die Arbeitslosenbei¬

träge sind für die krankenversicherungspflichtig
Beschäftigten von dem Grundlohn zu entrichten,
der nach der Kassensatzung die Höhe der

Kassenbeiträge bestimmt. Für die höher be¬

zahlten und deshalb nur angestellten versiche¬

rungspflichtigen Angestellten werden die Ai-

beitslosenbeiträge stets von 10 RM. täglich oder

300 RM. monatlich errechnet. Dagegen sind für

die krnnkenversicherungsfreien Angehörigen der

Schiffsbesatzungen die Arbeitslosenbeitwige
nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst

der Berufsklasse des Versicherten festzusetzen.

Für die Arbeitslosenbeiträge ist ein Reichs¬

höchstsatz von drei vom Hundert festgesetzt.
Die Beiträge bestehen aus einem Landes- und

einem Reichsanteil, werden aber einheitlich er¬

hoben. Sie sind so zu bemessen, dab sie noch

zur Sammhing und Erhaltung eine*s Notstocks



ausreichen, aus dem 600000 Arbeitslose drei

Monate hindurch unterstützt werden können.

Zur Abgeltung der Verwaltungskosten, die den

Krankenkassen, der Seekasse und Reichsknopp-

schaft durch die Einziehung und Abführung der

Arbeitslosenbeiträge sowie aus der Bearbeitung

der Befreiungsanträge entstehen, erhalten sie

eine Vergütung, «deren Höhe eine Verordnung

des Reichsarbeitsministers vom 23. September
1027 regelt.

Im siebenten Abschnitt des Gesetzes sind die

Vorschriften über das Verfahren zu finden.

Nach § 168 ist der Antrag auf Arbeitslosen¬

unterstützung von dem Arbeitslosen persönlich
bei dem Arbeitsamt zu stellen, in dessen Bezirk

er bei der Arbeitslosmeldung seinen Wohnort

hat. Dieses Arbeitsamt führt in der Regel auch

die Arbeitsvermittlung und Unterstützung durch,

sofern nicht aus besonderen Gründen ein an¬

deres Arbeitsamt in Betracht kommt. Männ¬

lichen Arbeitslosen, die ihre Lehrzeit beendet

haben, kann ein Wanderschein ausgestellt wer¬

den, wenn das Wandern zur Erlangung einer

geeigneten Beschäftigung und Berufsausbildung

/weckmäbig erscheint. Den Wandernden ist die*

Arbeitslosenunterstützung in den Orten der

Wanderschaft auszuzahlen. Ueber die Kranken¬

versicherung «dieser Arbeitslosen iäbt sich das

Gesetz nicht aus. Es darf deshalb wohl er¬

wartet werden, dab der Verwaltungsrat der

Reichsanstalt darüber noch weiteres bestimmen

wird. Zur Begründung des Unterstützungs¬

anspruchs hat der Arbeitslose die vorgeschrie*-

bene Versicherungsdauer nachzuweisen. Zu

diesem Zwecke bestimmt der § 170 Abs. 2, daß

die Arbeitgeber den Versicherten nach Been¬

digung des Arbeitsverhältnisses auf Verlangen

eine Bescheinigung auszustellen haben, aus der

Art, Beginn, Ende und Lösungsgrund des Ar-

b< itsverhältnisses sowie die Höhe des Arbeits¬

verdienstes und einer anlässlich des Aus¬

scheidens etwfn gewährten Abfindung oder Ent¬

schädigung hervorgeht. Alle Behörden und

Privatpersonen haben dem Arbeitsamt die Aus¬

künfte zu erteilen, die zur Durchführung des

Verfahrens erforderlich sind. Ueber den Unter¬

stützungsantrag entscheidet der Vorsitzende des

Arbeitsamts. Gegen seine Entscheidung ist

binnen zwei Wochen Einspruch beim Spruch¬
ausschub des Arbeitsamtes zulässig. Gegen die

Entscheidungen dieser Stelle kann innerhalb

der gleichen Frist die Spruchkammer des

Landesarbeitsamts angerufen werden. Mub

einer gesetzlichen Vorschrift eine Auslegung

von grundsätzlicher Bedeutung gegeben werden

oder will das Landesarbeitsamt von einer grund¬
sätzlichen Entscheidung des Reichsversiche¬

rungsamts abgehen, so kann oder mub — im

letzteren Falle — eine Entscheidung des Spruch¬
senats des Reichsversicherungsamts herbei¬

geführt werden. Neben diesem Unterstützungs¬

verfahren sieht dos Gesetz noch ein Verfahren

in sonstigen Angelegenheiten vor, das für alle

Streitigkeiten in Betracht kommt, die nicht unte.

das Unterstützungsverfahren oder das für ein¬

zelne Fälle geltende Sonderverfahren (z. B. Be¬

freiungsverfahren) fallen. Es gestattet, gegen

Entscheidungen der Vorsitzenden der Arbeits¬

oder Landesarbeitsämter die Verwaltungsaus¬

schüsse der Arbeits- «oder Landesarbeitsämter

anzurufen, Entscheidungen des Präsidenten

können durch Einspruch beim Vorstand der

Reichsanstalt angefochten werden. Gegen Ent¬

scheidungen des Vorstandes ist die Beschwerde

an den Verwaltungsrat zulässig. Auch hier sind

die Einspruchsfristen auf zwei Wochen fest¬

gesetzt worden. Dieses Verfahren gilt u. a. auch

bei Einsprüchen von Krankenkassen gegen An¬

ordnungen oder Entscheidungen dieser Organe,

die sich aus der Krankenversicherung oder Bei¬

tragseinziehung ergeben.

Als allgemeine Bestimmungen fabt de:

siebente Abschnitt eine Anzahl von Vorschrift*

zusammen, die sich nicht auf einzelne Ab¬

schnitte des Gesetzes über Arbeitsvermittlung

und Arbeitslosenversicherung beziehen, sondern

den ganzen Stoff behandeln, stellt aber auch

verschiedene Regeln auf, die — z. B. über die

Befreiungen — zum Teil in einen anderen Ab¬

schnitt gehören. Unter anderem wird durch

den § 204 bestimmt, dab die Organe der Ver¬

sicherungsträger und Fürsorgeverbünde der

Reichsanstalt Rechtshilfe zu leisten haben, dab

aber andererseits auch die Organe dieser An¬

stalt Rechtshilfeersuchen von Behörden und

Versicherungsträgern nachkommen müssen. Dei

§ 214 labt die Möglichkeit offen, die Einziehung

der Arbeitslosenbeiträge anders zu regeln. Eine

derartige Neuordnung ist aber nur der Reichs¬

regierung mit Zustimmung des Reichsrates so¬

wie nach Anhörung des Verwaltungsrats und

eines Reichstagsausschusses von 28 Mitgliedern
vorbehalten.

Die im achten Abschnitt des Gesetzes ent¬

haltenen Uebergangsbestimmungen setzen die

bisherigen Vorschriften der Erwerbslosenfür¬

sorge und ihrer Nebengesetze außer Kraft. Sie

regeln gleichzeitig die Ueberführung der bis¬

herigen Organe der Erwerbslosenfürsorge, Be¬

amten, Angestellten und Arbeiter, Grundstücke

und Einrichtungen in die Arbeitslosenvermitt¬

lung und Arbeitslosenversicherung nach diesem

Gesetz. Eine nähere Besprechung dieser um¬

fangreichen Bestimmungen würde den Rahmen

dieses Aufsatzes überschreiten. Besonders zu

erwähnen ist, daß den Arbeitslosen, die am

1. Oktober 1027 bereits auf Grund der Verord¬

nung über Erwerbslosenfürsorge oder des Ge¬

setzes über Krisenfürsorge unterstützt wurden,

gemäb § 240 die Unterstützung vorläufig weiter¬

gewährt wird. Arbeitslose, die nach diesem Ge¬

setz eine höhere Unterstützung erhalten würden,

können beantragen, dab ihnen spätestens vom

1. Dezember 1927 ab die Unterstützung nach

den Sätzen der Arbeitslosenversicherung zu be¬

messen ist. Vom 1. April 1028 ab wird allen Ar-

386



beitslosen die Unterstützung nur noch nach

diesem Gesetz gezahlt. Arbeitslose, denen unter

der Herrschaft der Erwerbslosenfürsorge die

Unterstützung (z. B. wegen mangelnder Be¬

dürftigkeit) versagt worden ist, können einen er¬

neuten Unterstützungsanspruch geltend machen,
sofern sie nach den Vorschriften der Arbeits¬

losenversicherung Aussicht auf Unterstützung
haben.

Der neunte und letzte Abschnitt des Gesetzes

umfaßt die Strafbestimmungen (§§ 247 bis 275).

Nach diesen können Strafen verhängt werden

gegen Mitglieder der Organe der Reichsanstalt,
gegen Stellenvermittler, Unterstützungsemp¬
fänger, Arbeitgeber, die entweder einem Be¬

schäftigten die Ausführung ehrenamtlicher Funk¬

tionen im Sinne dieses Gesetzes beschränken

oder ihre Melde* und Beitragspflichten vernach¬

lässigen, gegen Organe der Reichsanstalt, die

zu ihrem Nachteile handeln und gegen Per¬

sonen, die eine Auskunft nach § 215 verweigern
oder vorsätzlich oder fahrlässig falsch erteilen.

Die Versuchung.
Von Stadtrat H. von Frankenberg, Braunschweig.

Jede
Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtung

birgt neben ihren Vorteilen auch gewisse Ge¬

fahren in sich, zu denen die Möglichkeit des

Mißbrauchs gehört, und es liegt auf der Hand,
daß die Feinde jeder nützlichen sozialen Maß¬

regel nach derartigen Mängeln ausspähen, um

daraus den ihnen trefflich in ihre Pläne hinein¬

passenden Schluß zu ziehen, es sei schlimm um

die ganze Veranstaltung bestellt, weil sie ein

Heer von Betrügern, Müßiggängern und

Drückebergern mit durchschleppt n müsse.

Ganz abgesehen von der argen Uebertreibung,
die in dieser Schilderung des Sachverhalts liegt,
mub darauf hingewiesen werden, daß man den

Uebelstand der gewinnsüchtigen Ausbeutung
längst erkannt und mancherlei Mittel ausfindig
gemacht hat, um ihm entschlossen und wirksam

entgegenzutreten. Es heibt wahrlich das Kind

mit dem Bade ausschütten, wenn man es i r.ter-

nimmt, um einzelner Betrugsfälle willen ein ab¬

fälliges Urteil über das gesamte, planmäßig
aufgebaute Versorgungswesen für gerechtfertigt
zu halten.

Die Versicherung zeigt uns am deut¬

lichsten, wie die Abwehr bewerkstelligt werden

kann: man muß der drohenden Gefahr ruhig
ins Auge sehen und den Angriffspunkten nach¬

spüren, wo rücksichtslose Teilnehmer die Aus¬

nutzung widerrechtlich erstreben werden. Hier

heißt es alle Hebel anzusetzen, um ihren

Machenschaften mit Erfolg zu begegnen.
Wo ist die Versuchung des Miß¬

brauchs der Sozialversicherung
am stärksten?

J«ede unter gewissen Bedingungen in Aus¬

sicht stehende einmalige oder wiederkehrende

Zahlung lockt und reizt, sie hat für unredliche

Leute etwas Verführerisches, sie regt dazu an,

daß man den Anschein erwecken möchte, als

sei alles in Ordnung und als liege der Tat¬

bestand für die Empfangnahme des Geldes vor.

Die Krankenkassen müssen darauf ge¬

faßt sein, daß Versicherte den Arzt und die

Geschäftsstelle über das angebliche Vorhanden¬

sein erdichteter oder wesentlich übertriebener

Krankheiten, Schmerzen, Beschwerden und Ge¬

brechen arglistig zu täuschen bemüht sind, um

sich das Kronkengeld zu verschaffen und von

Woche zu Woche dessen Bezug weiter zu ge¬

nießen. Außerdem ist damit zu rechnen, daß

sich mancher in der Absicht, später der Kran¬

kenkasse zur Last zu fallen, die Mitgliedschaft
in ihr zu sichern sucht, obgleich er gar nicht

hineingehört: eine Scheinbeschäftigung, ein nur

„markiertes" Arbeitsverhältnis etwa von Eltern

oder Schwiegereltern, bei Kindern, leichteste

Tätigkeit bei einem gefälligen Arbeitgeber, frei¬

williger Beitritt selbständiger Kleinbetriebs¬

unternehmer, die sich trotz eines vorhandenen

Leidens als kerngesund ausgeben, und ähnliche

Kunstgriffe („Schiebungen") sind den Kassen¬

verwaltungen sehr geläufig. Noch eine andere

Möglichkeit ist zu berücksichtigen. Gesetzt den

Fall, es hätte jemand ganz ordnungsmäßig die

Leistungen der Krankenkasse bis nahe an «die

zeitliche Längstdauer bezogen und müßte dar¬

auf gefaßt sein, dab es nun bald damit vorbei

sein wird, so fühlt er sich versucht, der Eigen¬
schaft als „Ausgesteuerter", der nichts mehr

zu verlangen hat, dadurch zu entgehen, dab er

genesen zu sein behauptet und wenn möglich
die Tätigkeit wieder aufnimmt, obwohl von

geldwerten Diensten bei seinem Zustande nicht

einstlich die Rede sein kann. Wird nicht schart

aufgepaßt, so erreicht er durch sein Verhalten

wenigstens, daß er innerhalb der nächsten

zwölf Monate noch einmal für die Gesamtdauer

von 13 Wochen Krankengeld beziehen kann,

wenn § 188 RVO.*) und die entspiechene
Satzungsvorschrift auf ihn angewendet «werde

und wenn ein „neuer Versicherungsfall44, der

durch die gleiche nicht gehobene Krankheits¬

ursache herbeigeführt wurde, nicht aber die

ununterbrochen fortdauernde Krankheit

annimmt. Gelingt es, eine ganz andere Er-

*) Anmerkung dei Schriftleitung: Oas wird

aber nur dann möglich sein, wenn die Unter¬

stützungsfrist 26 Wochen überschreitet. Denn

der § 188 RVO. ist nur anwendbar für Ver¬

sicherte, die wegen derselben nicht gehobenen
Krankheitsursache „bereits für sechsundzwanzig
Wochen hintereinander «oder insgesamt" Kran¬

kengeld oder die Ersatzleistungen dafür be¬

zogen haben.

Volkst. 3*



krank ung vorzuspiegeln, so droht der Kasse die

abermalige ungekürzte Zahlungspflicht für 2

oder mehr Wochen. Man sieht daraus, wie sehr

«li«- Krankenkassen auf dem Posten sein, wie

si«- ihre Beamten und Angestellten auf die

Gefahr hinweisen und mit den Aerzten in

ständiger Fühlung bleiben müssen, um sich

gegen gewissenlose Brandschatzung zu schützen.

Bei der U n fa 11 vei Sicherung sind es

wesentlich abweichende Maßnahmen, bei denen

eine Beeinträchtigung der Berufsgenossen¬
schaften und der ihnen gleichgestellten Aus¬

führungsbehörden, Bau«, Forst- und sonstiger

Verwaltungen zu besorgen und zu verhüten ist.

So lange di«* Voraussetzung für «das Eingreifen
der Unfallversurherungstrager ein Betriebs«

unfall (neuerdings auch eine der vom Reichs¬

rat als schutzwürdig anerkannten Betriebs¬

krankheiten) sein wird, mufi man sich darauf

gefabt inachen, dab in zahlreichen Fällen das

Vorliegen «in«er «derartigen Ursache talschlich

behauptet wird, um zu der ersehnten Rente zu

gelangen. Bei Bruchleiden, bei wirklichen oder

erheuchelten Erschütterungen des Nerven¬

systems („traumatische Neurose"), bei Lah-

mungsersc heinungen, Rheumatismus, Herz¬

beschwerden und manchen anderen Kränk¬

le iten, bei denen sich die Richtigkeil der An-

gaben des Kiank«n selbst durch den erfahren¬

sten Arzt schwer nachprüfen läßt, spielen «diese

Bestrebungen eine große Rolle, sie bleiben den

Berufsgenossenschaften auch bei Verhand¬

lungen mit Hinterbliebenen nicht erspart, die

ihrer Meinung nach das Ableben ihres Er¬

nährers als Folge des Betri«pbsunfalles darzu¬

stellen alle Veranlassung habei
. Angt*sichts d i

d a u «- r n cl«» n Verpflichtung zur Gewahrung

der Rente ist ganz besondere Sorgfalt bei der

Ermittlung geboten.
Im Bereiche der Invaliden- und Hin-

t e r b 1 i e b e n e n - sowie der A n g e s t e 11 -

t e n v e r s icherung scheidet die Frage nach

der Ursac he der Beeinträchtigung fast voll¬

ständig aus, auch gilt es nicht, die gesamte

Stutenleiter der Erwerbsschmälerung von Kl

bis KK) Proz. bei den „Gradsaehen" nachzu¬

laufen, aber sc hon die tatsächliche Feststellung.
ob jemand nicht mehr imstande ist, durch eine

Tätigkeit, die seinen Kräften und Fähigkeiten

entspricht end ihre unt«er billiger Berücksichti¬

gung seiner Ausbildung und seines bisherigen
Beruls zueeinutet werden kann, ein Drittel

dessen zu erwarten, was körperlich und geistig

gesunde Personen derselben Art mit ähnlicher

Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit

ZU widienen pflegen, richtet an die entschei¬

denden Behörden namhafte Anforderungen, ver¬

langt angestrengteste Sorgsamkeit bei der Sach-

Untersuchung, gibt d«en Aerzten manche Nuß

zu knacken und wird durch Simulanten oft er¬

schwert. Bei Entziehungsfallen steigert sich der

Kampf um die* Rente»: auch wenn die Hin¬

stellung der Zahlung noch so gerechtfertigt sein

mag, wehren sich viele bisherige Empfänger
mit all«en Mitteln dagegen.
Die Versuchung, sich Versicherungsbezüge

zu beschall'.., obwohl die Berechtigung dazu

inangelt oder fortgefallen ist, wird stets hervor¬

treten. Nicht mit Strafmaßregeln allein soll

man dagegen zu Felde ziehen, sondern durch

vorbeugend«' Schritte, durch Fühlung mit den

Aerzten nnd Arbeitgebern, kurz durch ge-

naueste Erforschung der Wahrheit, die schließ¬

lich d<x h den Sieg behalten mub.

0 Krankenkassenangestellte — Reichsgesetz zur

Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten — Betriebs¬

und Innungs-Krankenkassen.

N
Von Erich Kilian, Verwaltungsdirektor, lannov«er.

ach der für Preußen ergangenen Anw«etsunu

vom 24. August 1927 (abgedruckt in dei

Preußischen G«esetzsammlung S. 171, und im

Amtsblatt des Pieubischen Ministeriums für

Volkswohlfahrl Spalten 877 S(«M zur Durchfüh¬

rung des Reicbsgesetzes zur Bekämpfung dei

Ges< hlerhtskinnkheit«>n vom IS. Februar 1927

und dei da/u ei lassenen Ausführungsverordnung
sollen Personen, die eine ihnen auf Grund einer

Vei sie hei ung zustehende äi /tue he Behandlung

infolge einer Gi si hlechtskrankheit nicht in An¬

spruch nehmen wollen, weil sie ihnen wirtschaft¬

liche Nachteile bringen könnte, dann als hilfs¬

bedürftig im Sinne dei Verordnung über

Fürsorgeleistungen vom 20. Dezember 1924 an-

g«esehen werden, wenn sie ohne Gefährdung
ihres oder ihrer Unterhaltsberechtigten notwen¬

digen Lebensbedarfes die» Kosten der ärztlichen
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Behandlung infolge ein« Geschlechtskrankheit

nicht tragen können. Trotzdem die* Kranken¬

kassenmitglieder Anspruch auf Krankenhilfe

haben, werden die Bezirksfürsorgeverbünde
(Wohlfahrtsämter) erst dadurch in Tätigkeit ge¬

setzt, dab grobe Fragebogen vor der Gewäh¬

rung der Behandlung ausgefüllt werden müssen

und alle mögliche Umständlichkeiten verzö¬

gernd «einsetx«en. Nach der Gewährung mühten

«die Krankenkassen doch nach § 1531 der Reichst

Versicherungsordnung Ersatz leisten, der unter

Umständen die Kassen mehr belastet, als wenn

si«- von vornherein die ärztliche Behandlung
selbst übernommen hätten. Gerade weil die

betroffenen Personen ils „hilfsbedürftig" be-

zeichnet werden, sind die Bezirksfürsorgever¬
bände verpflichtet, sich von den Kassen die Er¬

satzleistung zu fordern.



Es ist aber noch etwas anderes dabei. Das

Pieubische Ministerium für Volkswohlfahrt

müßte sich als oberste Landesbehörde im Sinne

der Reichsversieherungsordnung schützend vor

die Krankenkassen stellen und durch seine

«Organe allen Personen, die* einmal geschlechts-
l rank geworden sind oder in dem Verdacht

stehen, es zu sein, ihren Anspruch auf Kranken¬

hilfe durch die Krankenkassen ganz besonders

vor Augen führen und sie auf ihre zuständige
Krankenkasse zwecks Durchführung der Heil¬

behandlung durch einen Kassenarzt hinweisen.

Es wäre dabei zum Ausdruck zu bringen, dab

den Trägern der Krankenversicherung, den Mit¬

gliedern der Kassenorgane und den Angestellten
der Kasse nach § 141 der RVO. besondere

Schweigepflicht auferlegt ist. Die Gesetzes¬

bestimmung sagt ausdrücklich, dab dasjenige

Mitglied eines Kassenorgans (Vorstand und

Ausschub) oder der Angestellte eines Ver¬

sicherungsträgers (Krankenkasse) mit Geld¬

strafe oder Gefängnis bis zu 3 Monaten bestraft

werden kann, wenn er unbefugt offenbart, was

ihm in amtlicher Eigenschaft über Krankheiten

«oder Ansprüche Versicherter oder ihre Ur¬

sachen bekannt geworden ist. Bei den ange¬

drohten Strafen und nach der Verordnung der

Reichsversicherung über Vermögensstrafen vom

ti. Februar 1014, in der Fassung der Verordnung

vom 12. Februar 1924, betragen die Mindest-

und Höchstbeträge für alle Kriminalstrafen des

gesamten Reichs- und Landesrechtes bei Ver¬

brechen und Vergeben 3 bis 10000 RM. Die

Angestellten einer Krankenkasse müssen bei

Aushändigung ihres Dienstvertrages den Emp¬

fang der Dienstordnung schriftlich bescheinigen,
die ganz bestimmte Hinweise über die Schweige¬

pflicht enthält (s. § 352 der RVO.). Die Kassen¬

angesteUten werden sich mit Rücksicht auf die

oben bezeichnete Strafandrohung wohl hüten,

über die Krankheiten der bei ihrer Kasse Ver¬

sicherten etwas an die Oeffentlichkeit gelangen

zu lassen. Die Kassen dürfen mit Recht darauf

hinweisen, dab die Anwendung des $ 141 der

RVO bisher wohl nirgends notwendig ge*

worden ist, weil sich die Angestellten ihrer

Schweigepflicht wohl bewirbt sind. Es ist nicht

recht einzusehen, weshalb den Krankenkass«-n-

aiigestellten von oberster Stelle aus öffentlich

ein derartiges Mißtrauensvotum in der ein¬

gangs erwähnten vorläufigen Anweisung aus¬

gestellt wird, während man auf der anderen

Seite dem Personal der Wohlfahrts- und Pflege¬

ämter, den Fürsorgerinnen, dem Schwestern-

personal usw. ohne eine solche besondere

scharfe Verpflichtung das Vertrauen schenkt,

dab sie nichts an dritte* Personen «über Krank¬

heiten oder Ansprüche Versicherter oder ihre

Lirsache etwas bekanntgeben. Bei der An¬

forderung des Ersatzes nach § 1531 der RVO.

durch die Bezirksfürsorgeverbände erhalten die

Krankenkassen schließlich doch Kenntnis von

dem Leiden, und das Mißtrauen beginnt von

neuem. Wenn man den Krankenkassenange¬
stellten das Vertrauen, das sie sehr wohl ver¬

dienen, nicht entgegenbringen will, dann mub

auch auf die Erstattungen nach $ 1531 der

RVO. verzichtet werden. Durch ein Landes¬

gesetz kann aber die reichsgesetzliche Be¬

stimmung nicht abgeändert werden.

Des Pudels Kern ist jedoch ganz wo anders

zu finden, wenn man sich den weiteren Woit-

laut der vorläufigen Anweisung ansieht. Es

heibt nämlich, dab die Gefahr wirtschaftlicher

Nachteile vor allem dann anzunehmen sei, wenn

bei einer Inanspruchnahme der Krankenkasse

die Geschlechtskrankheit dem Betriebsleiter wer*

mutlich bekannt wird und di« die Entlassung
des Kranken aus dem Dienst oder Arbeitsver¬

hältnis nach sich ziehen könnte. Wie schon

eingangs gesagt wurde, haben die Kassen¬

angestellten mit den Betriebsleitern gar keine»

Verbindung und auf diesbezügliche Anfrage n

würden sie auch von den Kassenorganen und

ihren Angestellten keine Auskunft erhalten. Es

kann sich demnach nur um solche Fälle han¬

deln, in denen die Personen Mitglied einer Be¬

triebskrankenkasse» sind, von der nicht nui

der Betriebsleiter, sondern sogar der Betriebs¬

inhaber, der in den meisten Fällen Vorsit/e>nd. r

der Kasse ist, Kenntnis von den Krankheiten

der Mitglieder der Kasse, also der bei ihm be¬

schäftigten Personen, erhalten kann. Das, was

bisher die Allgemeinen Krankenkassen immer

gegen die Neueinrichtung von Betriebskassen

ganz besonders hervorgehoben haben, wird

hiermit öffentlich und amtlich bestätigt. Es

wird zugegeben, dab die Mitglieder von Be¬

triebskrankenkassen den Schutz des § 141 der

RVO. in diesen Kassen nicht so genieben als

wie in anderen Krankenkassen. Es wurde ja
auch bisher schon immer behauptet, dab die

Betrieb*», welche «Ober eigene Betriebskranken-

kasse*n verfügen, sich möglichst gute unel ge¬

sunde Arbeitskräfte- heranziehen, um ihre- eig-ene
Kasse* möglichst zu entlasten. Auch den Ver¬

sicherten sind ständig die Nachteile vor Augen

geführt worden, die durch eine Mitgliedschaft
in einer Betriebskrankenknsse entstehen. Was

also hier bezüglich de-r Geschlechtskrankheiten

behauptet wird, «deckt also die bisherigen B» -

hauptungen der Allgemeinen Kranke-nkasv n

schlechthin vollständig.

Eine Fußnote zu der Anweisung des Wohl-

fahrtsministeriums sagt, dab rs sieh einstw«eil"

um eine» „vorläufige*
'

Anordnung handelt, und

dab die „Ausführungsbestimmungen" nach vor¬

heriger Anhörung d*s Staatsrates erl«assen

werden. Es wird Aufgabe der Angestellt«en-
organisationen und Hauptverbände sein, bis zur

Beratung der Ausführungsbestimmung«en dui

d«en Staatsrat «'in«- «entspr«ech«ende Aende rung zu

erwirken.
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Tarifvertrag und Dienstordnung.
Von Prof«essor Dr.

Das neue, zu der bekannten Streitfrage

ergangene Urteil des Reichs¬

gerichts, III. ZS., vom 17. Juni 1927

(abg«edruckt in Nr. 17 vom 1. September 1927

dieser Zeitschrift) veranlabt mich zu einigen Be¬

merkungen. Zunächst möchte ich anführen,

w/iS ich in der Kartenauskunftei des Arbeits¬

rechts (Stuttgart), Karte* „Versicherungsange¬
stellter, öffentlicher" vom 11. September 1926,

bei der Besprechung des dort abgedruckten
früheren Urteils desselben Reichsgerichtssenats
vom 18. Juni 1926 gesagt habe; auf dieses

frühere Urteil nimmt das Reichsgericht in dem

neuen Urteil ausdrücklich Bezug. Meine da¬

malige Anmerkung zu dem Urteil vom 18, Juni

1°26 lautete*): „Das Urteil beendigt einen Mei¬

nungsstreit, der — im Anschluß an den In¬

stanzenlauf des Prozess«es — das arbeitsrecht¬

liche Schrifttum lebhaft beschäftigt hat. Ich

verweise auf die* Volkstümliche* Zeitschrift für

Sozialversicherung, Jahrgang 32, Nr. 8 (15. April

1(>26), wo Ausführungen von M a 11 h ä i (Ham¬

burg), Kaskel (Berlin) und von mir selbst

enthalten sind; ferner auf „Schlichtungs¬
wesen" 1996, S. 12, wo Joerges (Halb) in

einer Anmerkung zu den Urteilen des Land-

ge richls Duisburg und des Obe»rJnndesgerichts
Düsseldorf sich äuberte. Kaskel unterstellt

elie Dienstordnungen der RVO. dem Betri» bs-

rütegesetz. Schon daraus ergibt sich für ihn

der Vorrang des Tarifvertrags; denn nach § 78

Ziffer 3 (und § 66 Ziffer 5» BRG. können Dienst¬

vorschriften nur im Rahmen der geltenden Ta¬

rifverträge erlassen werden« Auberdem aber er¬

klärt Kaskel den Tarifvertrag überhaupt für die

stärkere- Rechtscjin lie Und leitet dies aus der

Wiankerung des Tnritvertragswesens in d'»r

Rcichsverfassung (Artikel 165 Abs. 1) ab.

Hierin deckt sich seine Auffassung mit der

m e i n i g e n. Dagegen lehne ich die Unter¬

stellung der RVO.-Dienstordnungen unter das

Betrhbsrätegese tz ab, weil sich m. E. daraus

praktische Unmöglichkeiten ergeben könnten

(/. B. die- Festsetzung lebenslänglicher Al -

Stellung oder Ruhcgehnltsbeiechtigung durch

sofort bindende Entscheidung des Schlichtungs¬

ausschusses gemäb §§ 75, 80 BRG.), sowie weil

di#* Befugnisse der Aufsichtsbehö.de-n der RVO.

(Obe rversicherungsamt, Re irhsversicherungs-

amt) zur Entschließung über die G«en«ehmigung
der Dienstordnung und gegebenenfalls sogar

/«ir einseitigen Erlassung derselben in das

System de-s BRG. schlechterdings nicht hinein¬

passen. Das Reichsgericht geht an

diesen grundsätzlichen Erörte¬

rungen vorbei. Es spricht aus, dab § 701

*) ü -k des neuen Urteils \ m 17. Juni 1927

in der Kartcnjjskunftti hjtte ich leider »
„ h t neie^cn-

zi einer *nnu rko< |

Erdel, Mannheim.

Abs. 2 RVO. «(Läuft eine B«estimmung d«es

Anstell ungsVertrages der Dienstordnung zu¬

wider, so ist sie nichtig) nicht etwa nur relativ

zu verstehen sei (d. h. nur gegen Schlechter¬

stellung des Arbeitnehmers gerichtet), sondern

absolut jede Abweichung von der

Dienstordnung verbiete (so hatte auch

«das Landgericht Duisburg sich ausgesprochen,
während das Oberlandesgericht Düsseldorf nui

die relative Bedeutung annahm). Damit ist

natürlich die Frage des Vorrangs zugunsten der

Dienstordnungsbestimmung erledigt; denn über

zwingende Rechtsnormen, ob sie nun im

Gesetze selbst stehen (wie z. B. die Mind«est-

kündigungsfristen des Handelsg«esetzbuchs oder

der Gewerbeordnung oder des neuen Gesetzes

zum Schutz «der älteren Angestellten) oder in

gesetzlich zustande gekommenen Dienstordnun¬

gen, kann auch ein Tarifvertrag sich

nicht hinwegsetzen; das bestreitet niemand.

Ich bezweifle, daß das Reichsgericht mit

der Annahme absoluter Wirkung des § 701

Abs. 2 RVO. das Richtige getroffen hat. Aber

im Interesse der Beendigung des literarischen

Streits wird man sich der Auffassung des

Reichsgerichts fügen müssen. Sie gilt natür¬

lich mit derselben Schärfe für die Dienstord¬

nungen der Krankenkassenangestellten (RVO.

§§ 351 ff.). Dort wirkt sie sogar noch

schärfer. Denn, während nach § 695 die

Dienstordnung der Berufsgenossenschaft in der

Be-soldungsfrage nur Mindest Bedingungen
aufzustellen hat, so duü höhere Bezüge einzel-

ve rtraLrlich — mithin auch tarifvertraglich

zulässig sind, ist im § 353 vom Besoldungsplan
schlechtweg die Rede. Das Reichsgericht
würde also folgerichtig bei Krankenkassen¬

angestellten eine über den Besoldtmgsplan der

Dienstordnung hinausgehende einzelvertragliche
oder tarifvertragüche Gehaltsregelung für un¬

wirksam (nach § 357 Abs. 3, der dem § 701

Abs. 2 gleichlauteU erklären müssen/' Wie man

aus dem neue n Reichsgerichtsurteil sieht, ist

meine Befürchtung, dab das Reichsgericht bei

den Krankenkassenangestellten konsequenter¬
weise überhaupt kein-Hinausgehen über den Be¬

soldungsplan der Dienstordnung zulassen würde*,

in Erfüllung gegangen. Andererseits aber unter¬

scheidet sich das neue Reichsgerichtsurteil von

dem früheren doch sehr vorteilhaft dadurch,
«dafi es sich mit den Argumenten derjenigen,
die, dem Geist des neuen Arbeitsrechts ent¬

sprechend, den Vorrang des Tarifvertrags voi

der Dienstordnung vertreten, gewissenhaft im

einzelnen auseinandersetzt. Fieilich ist das Er¬

gebnis nach wie vor negativ. Aber die Hoff¬

nung, dab die Stellungnahme des Reichsgerichts

künftig sich ändern könne, ist durch die Aus¬

führungen der Begründung des neuen Urteils

doch wieder rege geworden, so daß ich meine
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frühere Bemerkung, «daß man im Interesse der

Beendigung des literarischen Streits sich der

Auffassung des Reichsgerichts werde fügen
müssen, nicht aufrechterhalten möchte. Zumal

künftig nicht mehr das Reichsgericht als solches,
sondern «das Reichsarbeitsgericht (die höchste
Instanz «der neuen, am 1. Juli 1927 in Kraft ge¬

tretenen, Arbeitsgerichtsbarkeit), zur Entschei¬

dung berufen sein wird; denn da «die neue Ar¬

beitsgerichtsbarkeit «den Personenkreis der Ar¬

beitnehmer lückenlos erfaßt (nicht, wie die Ge¬

richtsbarkeit der bisherigen Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichte, nur die in Gewerbebetrieben

tütigen Arbeitnehmer), wird künftig auch für

die Prozesse der Berufsgenossenschaftsange-
stellten und der Krankenkassenangestellten
gegen ihre Arbeitgeber die Arbeitsgerichtsbar¬
keit zuständig seir.. Das Reichsarbeitsgericht ist

dem dritten Zivilsenat des Reichsgerichts ein¬

gegliedert worden, also demselben Zivilsenat,
von dem die drei bisherigen Urteile über das

Rangverhältnis zwischen Dienstordnung und

Tarifvertrag herrühren. Ob daraus folgt, dab

das Reichsarbeitsgericht ohne weiteres von den

bisherigen Urteilen abweichen darf, oder ob

dazu eine Entscheidung der Vereinigten Zivil¬

senate (einschlieblich des Reichsarbeitsgerichts)
nötig wäre, ist eine prozessuale Frage, auf die

ich jetzt nicht weiter eingehen will.

Vor allem bemerkenswert ist in dem neuen

Urteil des Reichsgerichts die* Anerkennung, dab

Artikel 165 Abs. I der neuen Reichsverfassung
„eine Rechtsquelle von besonderem Gewicht"

ist. Von dieser Anerkennung bis zu der Fest¬

stellung, dab die gemäb Artikel 165 Abs. 1 im

Wege gleichberechtigter Mitwirkung der Ar¬

beitnehmerschaft (ihrer Organisationen) zu¬

stande gekomir enen Dienstvertrngsnormen
höhere Geltung haben müssen, als die auf ein¬

seitiger, wenn auch mit behördlicher Genehmi¬

gung erfolgender Anordnung des Arbeitgebers
beruhenden, ist nur ein kurzer Schritt. Es

scheint mir, dab das Reichsgericht ihn getan
hatte, wenn nicht die Befürchtung gewesen

wäre, bei Anerkennung des Tarifvertragsvor¬
rangs könnten fir die Berufsgenossenschafts¬
und Krankenkassenangestellten die Besoldungs¬
bäume in den Himmel wachsen. Wenigstens ist

es vor allem «dieses Argument — in Gestalt der

Betonung, dab auch im Interesse- der Versicher¬

ten, also der Arbeitnehmer, die» Verwaltungs¬
kosten in gewissen Grenzen gehalten werden

müßten —, aus dem das Reichsgericht den

Dienstordnungsbestimmungen «dei Reichsver¬

sieherungsordnung den Charakter des Spezial¬
gesetzes, das a s solches nach allgemeiner
Rechtsregel dem allgemeinen Gesetz (Artikel
165 Abs. 1 RV. und Tarifvertragsordnung) vor¬

gehe, zuerkennt. Aber ist es denn wirklich so,

dab die Vorstände der Berufsgenossenschaften
und Krankenkasse-n oder deren Arbeitgeberver¬
bände in den Tarifverträgen unangemessen hohe

Besoldungsbewilligungen zu machen bereit sind?

Oder daß die im Falle der Nichteinigung ange¬
rufenen Schlichtungsinstanzen es tun? Wenn

man sich vor Augen hält, wie schwer es ist, zu

einem von Arbeitgeberseite abgelehnten Schieds¬

spruch «die Verbindlichkeitserklärung zu er¬

langen, so erscheinen «die Befürchtungen des

Reichsgerichts doch als sehr übertrieben. Frei¬

lich kommt hier die hauptsächlich von Kaskel

vertretene Rechtsauffassung, daß «die Schaffung
«der Dienstordnung der RVO. nach Maßgabe
d«es Betriebsrätegesetzes zu erfolgen habe, er¬

schwerend in Betracht; denn, ist diese Auf¬

fassung richtig, so bedarf es gar keines Zwangs¬
tarifvertrages, damit für die Angestellten der

Berufsgenossenschaften oder Krankenkassen

entgegen der Weigerung ihrer Arbeitgeber
höhere Besoldungen durchgesetzt werden

können, sondern die Dienstordnung einschlieb¬

lich der Besoldungsregelung käme dann nach

§§ 75, 80 des Betriebsrätegesetzes durch sofort

bindende Entscheidung des Schlichtungsaus¬
schusses zustande. Ich halte deshalb nach wie

vor es für richtiger, um das Reichsgericht
(Reichsarbeitsgericht) zur Abkehr von seiner

bisherigen Stellungnahme zu bewegen, daß man

die Forderung der Einordnung der Dienstord¬

nungen der RVO. in das System des Be*triebs-

rätegesetzes fallen läßt; weshalb ich auch rein

theoretisch diese Einordnung für unrichtig

halte, habe ich früher genügend auseinander-

geset/t. Das neue Reichsgerichtsurteil nimmt

zu dieser Frage nicht ausdrücklich Stellung;
aber seine Bemerkungen dazu lassen doch deut¬

lich erkennen, dab es die Kaskelsche Auf¬

fassung nicht teilt.

Zur Erleichterung der Abkehr von de*r bis-

herigen Stellungnahme kann dem Reichsgericht
(Rcichsarbe itsgericht) auch die* in dem neuen

Urteil mit herangezogene Bestimmung des

Reichsknappschaftseesetzes vom 23. Juni 1923

(1. Juli 1926) dienen. Das Reichsgericht gibt zu,

dab die in diesem Gesetze vorgesehenen Dienst¬

ordnungen ihrem Wesen nach ein Gegenstück
zu den Dienstordnungen der Reichsversiche-

ruitgsordnung sind. Wenn nun das Knapp
schaftsgesetz ausdrücklich dem Tarifvertrag «den

Vorrang vor der Dienstordnung einräumt, sej

u,e stattet das doch gewiß einen Rückschlub aui
die- Frag»-, wie es im Sinne des neuen Arbeits-

iechtes mit dem Rangverhältnis zwischen Tarif¬

vertrag und Dienstordnung der Reichsversiehe¬

rungsordnung sein soll. Man kann natürlich

argumentieren wie das Reichsgericht CT

tut —, dab die Unterlassung der Einfügung
einer entsprechenden Bestimmung in die- RVO.

zeige, es solle bei der RVO. anders sein als

beim Knnppschaftsgesetz; aber ebensogut kann

man argumentieren, dab, was im Knappschafts¬
gesetze ausdrücklich gesagt worden ist, sich für

den ganz gleichgelagerten Fall der RVO. aus

dem Geist des neuen Arbeitsrechts von selbst

ei gebe*.

Anmerkung der Schriftleitunir. Wir teilen
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durchaus die* Meinung unseres geschätzten Mit-

Arbeiters, Herrn Prof«BSSOr Dr. I: r d e-1
,
dali die

R«echtsfigur dei Dienstordnung nach der RVO.

in das Syste*m des Betriebsräteges««t/es nicht

hineinpabt. Das gilt ja nicht nur für das B«-

tiiehsrüte-gese-tz, mehr noch für das Tarifrecht,

überhaupt für das moderne- Arbeitsrecht. Eine

«endgültige Lösung der Widersprüche zwischen

dem alten Recht der Reichsversiehe¬rungsord¬

nung und dern neuen Arbeitsrecht kann nur auf

gesetzgeberischem Wege erfolgen. Es ist be-

elauerlich, dab die in Betracht kommenden In¬

stanzen trotz des unausgesetzten Drängens des

Zentralverbandes der Angestellten bisher nichts

getan haben, um diesen unmöglichen Re-chts-

zustand zu be»seitigen.

Allerdings können wir Herrn Professor Dr.

Bfdel darin nicht folgen, dab aus dieser Ver-

säumnis der gesetzgebenden Instanzen gefolgert

weiden müßte», dab einige Gruppen von Arbeit¬

nehmern, wie die Kr«ank«enk«assen«ang«estellten
und die Berufsgenossenschaftsang«estellt«en, aul

ihre wichtigsten Rechte aus dem Betriebsräte-

f«esetZ zu verzichten hätten. Solange* im W«ege

der Lcgillative zur Beseitigung der Widei-

sprüche nichts gc»schie»ht, muß die Recht¬

sprechung eine Lösung suchen. Sie» darf aber

bei der Rechtfindung nicht, wie das Reichs¬

gericht in der Frage de*s Tarifrechts, die* Grund-

ge«danken der neuen arb«eitsrechtli«chen Ent¬

wicklung völlig übergehen.
Deswe-gen scheint uns allerdings die* hier am

nachdrücklichsten von Herrn Professor Dr. Kas¬

kel vertretene Auffassung über das Wesen der

Dienstordnung zutreffend zu sein. Geht man,

wie* er, davon aus» daß die Dienstordnung eine

Dienstvorschrift im Sinne des Betriebsrate-

gesetzes ist, so kann allerdings der Schlich¬

tungsausschuß gemäb §§ 75, 80 BRG. entschei¬

den. Darin liegt aber keine juristische Unmög¬

lichkeit, wie Herr Professor Dr. Erdel es anzu-

nehmen scheint. Vor allen Dingen widerspricht
dem nicht das Genehmigungsrecht nach der

RVO. Denn es ist durchaus denkbar, dab de*.

Schie dsspruch des Schlichtungsausschusses,
ebenso wie die» vereinbart e Dienstordnung,

zur Genehmigung vorzulegen ist. Der Schieds¬

spruch stellt ja nur den Ersatz für die nicht zu¬

stande- gekommene Vereinbarung, wenn man will,

eine' „Zwangsvei einbarung" dar. Juristisch ist

also die Genehmigung nach der Reichsversiehe¬

rungsordnung durchaus mit der Entscheidung

de>s Schlichtungsausschusses vereinbar. Zweck¬

mässig und zeitgcMnäb ist eine solche gesetz¬

liche Regelung keineswegs. Unter diesei Un-

Zweckmäßigkeit des Gesetzes kann man abei

nicht die» Angestellten leiden lassen.

Auf den Grundsatz, dab die» Dienstordnung

eine Dienstvorschrift im Sinne des Betriebsräte-

gesetzes ist, können die Krankenkassenange-
stellten um so weniger verzichten, als sich schon

Vorjahren das ReichsarbiMtsministerium, neuer¬

dings wiederholt auch das preubische Mini¬

sterium für Volkswohlfahrt, auf «diesen Stand¬

punkt gestellt hat. Dieses Ministerium hat

mehrfach bekundet, dab es, wie das Kammer¬

gericht, die Dienstordnungen als Dienstvor¬

schriften im Sinne des BRG. betrachte und

damit den Betriebsvertretungen das Recht zur

gleichberechtigten Mitwirkung bei ihrem Zu¬

standekommen, ihrer Aenderung und ihrer Er¬

gänzung betrachte».

Verwaltung.
Verordnung über di«p Weitergehung der An¬

ordnung über elie Vergütungssütze eler Kran¬

kenkassen für die Einziehung eler Beiträge zur

Erwerbslosenfürsorge*. Vom 23. September 1927

(RGBl. 1927 S 305).
Auf Grund des g 220 Abs. 2 Nr. 6 Satz 2 und

Abs. 3 des «Gesetzes über Arbeitsvermittlung

und Arbeitslosenversicherung vom 16. Juli I92T7

(RGBl. I S. 187) wird hiermit verordnet:

Artiked 1.

Die' Anordnung über die Vergütungssätze der

Krankenkasse n für die* Einziehung der Beiträge

zur Erw«erbsl«osenfursonze vom 15. Dezember

1924 (Rekhsarbeitsbl. 5, 483) bleibt über de»n

1. Oktober 1927 hinaus mit folgenden Abände¬

rungen in Kraft.

I. Artikel 1 Abs. 1 erhalt folgende Fassung:

Die* Krankenkassen, die» Reichsknappsc haft

und die S«eekasse sind berechtigt, zur Abgeltung
der Kosten, die ihnen durch die Einziehung und

Abführung de-r Beiträge zur Reichsanstalt für

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosem-<m-Siche¬

rung und «durch die Bearbeitung der Befreiungs¬
anzeigen entstehen, bei einem Beitragssatze von

3 vom Hundert de>s für dm Bemessung muh-

gebe nden Arbeitsentgelts von den Beitrügen, die

an «die Reichsanstalt abgeführt werden, folgen-

de*n Bruchteil zurückzubehalten: die* Landkran¬

kenkassen 3,0 vom Hundert, che Betriebskran-

kenkassen 0,5 vom Hundert, die- übrigen Kran¬

kenkassen, die- Reichsknappschaft und di«4 S«ee-

kasse» 1,0 vom Hundert.
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2. Artikel 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Im Satz 1 treten an die Stelle des Wortes

„Grundlohns" beidemal die Worte „für die* Be¬

messung maßgebenden Arbeitsentgelts"; an die

Stelle des Wortes .-Krankenkassen* treten die

Worte „genannten Einzugsstellen".
b) Im Satz 2 werden hinter den Worten

„übrigen Krankenkassen' ein Komma und dk*

Worte „der Reichsknappschaft und der See-

kasse" eingefügt.
3. Artikel 2 wird wie folgt geändert:
a> Im Satz 1 treten an die Stelle* der Worte

„Die» oberste Landesbehör«de oder die- von ihr

bezeichnete Stelle" die Worte „Der Präsident

«der R< ichsanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosen mm Sicherung".
b) Die Sätze 2 und 3 erhalte»n folgende1

Fassung: „Gegen die Entscheidung des Präsi¬

denten ist Beschwerde» en den Reichsarbeits-

minister zulässig. Dieser entscheidet endgültig/4
4. Artikel 3 fällt fort.

Artikel 2.

Diese» Verordnung tritt am 1. Oktobei 1927

in Kraft.

Berlin, «den 23. September 1927.

Der Reichsnrbeitsm in ister.

In Vertretung: Di Geib.

Zulassung von Zahntechnikern. Der preu¬

ßische Minister füi Volkswohlfahrt hat am

26. August 1927 unter Nr. 1 M I 1788 27 fol¬

genden Erlab an die» Vorsitzenden der Ober¬

versicherungsämter gerichtet:



In meinem Runderlab vom 5. Mai 1925

— IMI716-- und in verschiedenen Einzel¬

entscheidungen habe ich bisher die Auffassung

vertreten, dab Zuhntechnike»r, die vor Inkraft¬

treten meines Runderlasses vom 14. Oktober

1920 — I M II 2343 - (Einführung einer staat¬

lichen Prüfung für Zahntechniker in Preußen),

also ohne Prüfung zur Krankenkassentätigkeit

zugelassen worden sind, nur solange als zu-

lassungsfähig im Sinne des § 123 RVO. an¬

zusehen sind, als sie eine Krankenkassentätig¬
keit fortgesetzt ausüben. Dementsprechend soll¬

ten solche Zahntechniker, die ihre Kranken¬

kassentätigkeit ans irgendeinem Grunde auf¬

gegeben haben, nur dann zu «dieser wieder zu¬

gelassen werden können, wenn sie den alsdann

geltenden, in Ausführung de»s § 123 RVO. er¬

gangenen Bestimmungen genügen würden, also

auch die inz wisch en eingefühlte staatliche Prü¬

fung der Zahntechniker bestanden haben wür¬

den. Um aber den hierdurch etwa entstehenden

Härten zu begegnen, und da die Zulassung zur

staatlichen Prüfung u. a. nach meinem Rund¬

erlasse vom 10. Oktober 1024 — I M I 1711 —

von der Beibringung der sogenannte»n Bedarfs¬

bescheinigungen abhängig ist, bin ich damit

einverstanden, daß diese Zahntechniker auch

weiterhin als zulassungsfähig im Sinne des

§ 123 RVO. angesehen werden. Die Ablegung
einer Prüfung kommt für diese Zahntechniker

also nicht in Frage.

Mitarbeit der Krankenkassen bei Erhebungen
des Handwerks. Der Reichsarbeitsminister hat

am 4. Oktober N27, Nr. 11 0403 27, folgenden
Runderlaß an die Regierungen der Länder ge¬

richtet:

Der Ausschub zur Untersuchung der Erzeu-

gungs~ und Absatzbedingungen der deutschen

Wirtschaft (Enqueteausschub) hat darauf hin¬

gewiesen, dab über die Aufgaben der Kranken¬

kassen bei den Eihebungen der Handwerks- und

Gewerbekammern in der Praxis Meinungsver¬
schiedenheiten entstanden sind. Der Enquete-
ausschuß heit mich gebeten, die zuständigen
Stellen darauf hinzuweisen, dab die Kranken¬

kassen nur auf Anforderung der Handwerks¬

und Gew«erbekammern Hilfe zu leisten haben

und dab grundsätzlich als Stichtag für die» Er¬

hebungen der Handwerks- und Gewerbe»kam-

mern der 1. Oktober 1926 zu gelten hat. Die»

Krankenkassen sollen also nur in den Füllen

zur Mitarbeit herangezogen werden, in denen

die Handwerks- und Gewe»rbe»knmmcrn aus ihren

eigenen Unterlagen genaue Zahlen nicht er¬

mitteln können. Ich bringe dies zur gefälligen
Kenntnis mit der ergebenen Bitte», das Weitere*

zu veranlassen.

Zur Abänderung des § 180 der RVO. Durch

den Artikel 5 des 3. Gesetzes über Aenderung
des 2. Buches der RVO. vom 15. Juli 1027 hat

der § 180 eine neue Fassung erhalten. Die»se

bringt gegenüber dem bisher geltenden Reicht

einige wesentliche Aenderungen mit sich, auf

die- an dieser Stelle kurz eingegangen werden

soll.

Der Abs. 7 des § 180 RVO. in seiner alten

Fassung sah vor, dab Aenderungen des Grund¬

lohns auf die Barleistungen spätestens vom

Beginn der fünften auf den Vorstandsbeschluß

folgenden Kalenderwoche ab wirkten. Das galt
auch für Versicherungsfälle, die bereits eing« -

treten waren.

Aus diesen Vorschriften ergab sich, dab bis

zum 30. September 1027 das Gesetz vom

15. Juli 1027 trat bekanntlich vom 1. Oktober
1027 ab in Kraft - Grundlohnänderungen aut

die Barleistungen sowohl für eintretende», als

auch für bereits eingetretene Versicherungsfälle
erst vom Beginn der fünften auf den Vorstands-
beschluh folgenden Kalenderwoche» ab wirkten.

Die Beurteilung der Rechtslage ist nun inso-

tern von anderen Voraussetzungen «abhängig,
als der § 180 RVO. in der Fassung des Art. 5

des 3. Gesetzes über Aenderung des 2. Buche s

der RVO. vom 15. Juli 1027 eine Vorschrift.
wie» sie im Abs. 7 des bis dahin reitenden § 180

RVO. zu finden war, nicht mehr enthält. In¬

folgedessen wirkt jede bc»schlosse»ne» Grundlohn¬

änderung bei eintretenden Ve»rsicherungsfällen
auf die Barleistungen mit sofortiger Wirkung
ein; d. h. eine mit Wirkung vom 1. Oktober

1027 ab beschlossene Griindlohnünderung hat

für die an diesem und nach diesem Termin

eintretenden Versicherungsfälle» hinsichtlich der

Barleistungen unmittelbare Folgen. Eine Ka¬

renzzeit, wie sie der Abs. 7 des $ 180 in seiner
früheren Fassung vorsah, ist nicht mehr zu

berücksichtigen. Die Auswirkung dieser Grund-

lohnänderungen auf schwebende Vei siche-

rungsfälle ist nach den in ständiger Recht¬

sprechung aufgestellten Grundsätze»!! zu ent¬

scheiden. Danach sind die Barleistungen Stents

nach dem zur Zeit des Eintritts des Versiche-

rungsfalles maßgebenden Grundlohn zu be»-

me»ssen. Da ein Versicherungsfall immer nur

als Ganzes zu beurteilen ist und sich daraus

wie^der Beviehunge»n zu den Barleistungen wäh¬

rend der Dauer des Falles ergeben, ist deren

Aenderung auch dann ausge»schlossen, wenn

etwa eine» Erhöhung der Grundlöhne» beschlossen

würde, die eine Erhöhung der Barleistungen
zwangsläufig nach sich zieht. Somit steht anbei

Frage», dab laufende Versicherungsfalle durch

die ab 1. Oktober 1027 überall in Kraft treten«

de»n Grundlohnänderunge»n nicht berührt we»r-

den. Die Tatsache» des Fintritts dieser Grund-

lohnänderungen ergibt sich aus «der Bestim¬

mung des § 180 RVO. in sein«er jetzigen Fas¬

sung, wonach der Tage»se»ntge»lt bis zu 10 RM

für «den Kalendertag zu berücksichtigten ist. Nur

dann würde «eine Einwirkung de»s Cirundlohns

auf laufende Ve»rsiche»rungsfälle nicht statt¬

finden, we»nn eine Krank«enkasse _m «dem R«echte

de»s $ 211 RVO. Gebrauch gemacht, d. h. eine

Satzungsbestimmung aufgenommen hat, nach

der für Versicherungsfälle, die» bereits einge¬
treten sind, ebenfalls «eine Erhöhung der Lei¬

stungen stattfindet. Die»s< Vorschrift ist, da si<

nicht aufgehoben ist, bei der Prüfung der An¬

sprüche» laufender Vensi«cherungsfälle in Ei wä¬

gung zu ziehen, wobei der Vollständigkeit halbe,

noch betont sei, dab nach dem weiteren Wort¬

laut des $ 211 für «die vorbezeichneten Ver-

sicherungsfälle eine Him absetzung der Leistun¬

gen nicht stattfinden darf. Würde» also d«»r Fall

eintreten, a \i.\ durch eine» neue Lohns«tuf«enein-

teilung für (inen Versichert««*, der bereite L

»+ung«?n bezieht, mit Wirkung vom 1. Oktob

1927 ab ein niedriger Grundlohn festgesetzt
werden muh, so erhält diese»! gleichwohl di»*

:v»°,



Barieistungen nach dem Grundlohn, «der bei

dem Beginn der Erkrankung maßgebend war,

weiter.

Auf die Verfügung des Reichsarbeitsministers

vom 27. September 1923 und vom 29. Februar

1924, deren Bestimmungen durch das Gesetz

vom 15. Juli 1927 ebenfalls in Fortfall ge¬

kommen sin«d, braucht hier nicht weiter einge¬

gangen zu werden. Es handelte sich hier um

Vorschriften, welche ihre Begründung in der

damals herrschenden Inflation fanden, aber

längst verloren haben, so daß die B«eseitigung
lediglich einem längst notwendigen B«edürfnisse

entspricht.
Wichtig ist jedoch, noch auf einen Umstand

hinzuweisen, der durch die neue Fassung des

$ 180 RVO. einge»treten ist. Wie schon aus¬

geführt, muß der zur Bemessung des Grund¬

lohns dienende, auf den Kalendertag entfallende

Teil des Arbeitsentgelts bis zu einem Betrage
von 10 KM. berücksichtigt werden. Diese Vor¬

schrift hat zwingenden Charakter, «d. h. sie muß

auch in den Füllen Anwendung finden, wo der

.Mitgliederkreis einer Krankenkasse die Fest¬

setzung eines Grundlohns bis zu 10 RM. untun¬

lich erscheinen läßt, weil kein Kassenmitglied
einen entsprechenden Verdienst erreicht. Steht

also der zwinge»nde Charakter der erwähnten

gesetzlichen Bestimmung des § 180 RVO. außer

Präge und ist dieser durch die al!geme»in vor-

ge nomme ne n Grundlohn- und Lohnstufenände¬

rungen Rechnung getragen worden, so geht aus

den Berichten einzelne»! Krankenkassen hervor,
daß sie die Neufestsetzung des Grundlohns in

der Weise vornehmen, daß sie den höchsten

(jrundlohn nicht mit 10 RM., wie im Gesetz vor-

geschrie»b«n, festsetzen, sondern mit einem

ni* d.ige»re»n Betrage». Offenbar liegt in dieser

Nichtberücksichtigung des höchste»n Grund¬

lohns mit 10 KM. ein Irrtum de-r betr. Kassen in¬

sofern «vor, als diese glauben, daß sie mit der

Festsetzung einer Lohnstufe für Arbeitsver¬

dienste» von 9 bis 10 RM., für welche der Grund¬

lohn 9JS0 KM. betragen würde», den Forderunge»n
«des Gesetzes genügen. Das ist nicht richtig.
Der Grundlohn selbst, nicht die' äußerste Ver-

dtenstgrense der betr. Lohnstufe, muß 10 KM.

betragen*
Es sei in diese in Zusammenhange noch ein

Bescheid des sächsischen Arbeits- und Wohl»
fahrtsministeriums mitgeteilt, der ebenfalls ge-

eignet ist, etwa noch bestehende Zweifel hin¬

sichtlich der Festsetzung eines Grundlohns bis

zu 10 KM. im Sinne des I 180 RVO. zu be¬

heben. Der Bescheid hat folgenden Wortlaut:

„Den Spitzen verbänden der Krankenkassen

wiid zur Behebung aufgetauchter Zweifel mit-

geteilt, dafi nach Einvernehmen mit dem Reichs-

aibc itsministerium Bedenken nicht «erhoben wer-

elen, wenn — wie «es die- Spitzenverbünde» an

ihre- Mitgliedskassen bereits herausej« geben
haben — in den Kassensatzungen zur Anpassung
an die Neufassung des § ISO KVO. eine letzte

Lohnstufe von mehr als 9 RM. ode»r 9,50 RM.

taulichem Arbeitsveidhnst mit «einem Grund¬

lohn von 10 RM. gebildet wird."

Hiermit ist in groben Zügen dargetan, welche

grundsätzlichen Unterschiede der § 180 RVO.

in se«tner alten «und in seiner neuen Fassung
aufweist. Es darf der Erwartung Ausdruck ge¬

geben werden, dah die Aenderung der Grund¬

löhne und «die F«estsetzung neuer Lohnstufen

inzwischen überall in Form von Satzungsände¬
rungen durchgeführt sind und «daß «diese Zeilen

dazu beitragen, noch bestehende Zweifel zu

beseitigen. Troppenz.

Der § 118 des G«esetz«es über Arbeitsvermitt¬

lung und ArbeitslosenvCTsicherung. In der Ab¬

handlung fmDie Familienhilfe für krankenver¬

sicherte Erwerbslose" („Volkst. Zeitschr." Nr. 17

vom 1. September 1927) war darauf hingewiesen,
daß nach den grundsätzlichen Entscheidungen
des Reichsversicherungsamts die einem Er¬

werbslosen gewährte Unterstützung dem Ar¬

beitsverdienst nicht gleichzustellen sei. An

diese Feststellungen knüpften sich dann längere»
Darlegungen, deren Tendenz dahin ging, die»

sich aus den zitierten Entscheidungen ergeben¬
den Härten aufzuzeigen und eine Revision der

den Entscheidungen zugrunde liegenden Auf¬

fassung anzustreben.

Inzwischen hatte sich aber bereits der Reichs¬

tag mit der Frage beschäftigt, was bei den Be¬

ratungen des Gesetzes über Arbeitsvermittlung

und Arbeitslosenversicherung zum Ausdruck

kam. Nachdem die Beratungen abgeschlossen,
d. h. das Gesetz inzwischen angenommen, ver¬

kündet und seit dem 1. Oktober in Kraft ge-

treten ist, kann festgestellt werden, daß dei

Entwicklung des Erwerbslosenproblems insofern

Rechnung getragen ist, als durch den § 118 des

Gesetzes vom 10. Juli 1027 bestimmt wird, daß.

soweit Ansprüche auf Leistungen der Kranken¬

versicherung für Angehörige des Versicherten

davon abhängen, daß dieser die Angehörigen
von seinem Arbeitsverdienst unterstützt hatr die

Arbeitslosenunterstützung dem Arbe»itsverdienst

gh»ichsteht.
Diese» Regelung ist im Interesse der Erwerbs¬

losen nur zu begrüßen. Diese haben nunmehi

mit Wirkung vom 1. Oktober 1927 ab auch be¬

züglich des Hausgeldes nach § 180 RVO. und

der Familienhilfe im Sinne des § 205b RVO.

beim Vorliegen der übrigen Voraussetzungen
Anspruch auf die gleichen Leistungen wie die

auf Grund der RVO. versicherten Personen.

Troppenz.

Das Abkommen mit den Berufsgenossen¬
schaften. In meinem unter der obigen Bezeich¬

nung in der Nr. 18 der ^Volkstümlichen Zeit¬

schrift* vom 15. Srptember veröffentlichten

Artike»! war im Schlußsatz davon die Rede, daß

die Krankenkassen erst beim Vorliegen eines

Auftrages nach § 1310 RVO. den Weisungen
der'Berufsgenossenschaften wegen der weiteren

Durchführung des Heilverfahrens Folge leisten

könne n.

Diese Feststellung könnte nun zu de»r Auf¬

fassung führen, daß sie mit dem im fraglichen
Artikel wiederholt erwähnten Krankenkassen¬

abkommen im Widerspruch steht, weil die

Durchführung des Abkommens in jedem Falle

das Vorliegen eines Auftrages vorauszusetzen

sehe int.

Es sei daher an dieser Stelle darauf hinge¬
wiesen, daß das genannte Abkommen hinsicht¬

lich seiner Durchführung von der Erteilung
eines Auftrages abhängig ist. Das bedeutet also

nicht, wie vielfach angenommen wird, daß das

Abkommen eine generelle Auftragserteilung
durch die» BG. in dem Sinne vorsieht, daß jedei

3*M



Unfallverletzte unmittelbar den Vorschriften «des

Gesetz«es vom 14. Juli 1925 untersteht, wobei

die Mitwirkung der Krankenkasse nur eine

mittelbare ist. Die £§ 4 ff. des Abkommens

sollen vielmehr «den Heilerfolg sichern und «die

grun«dsätzliche Verpflichtung aer BG. zur Durch¬

führung des Heilverfahrens zum Ausdruck brin~

gen. Weitergehende Folgerungen dürfen an «die

Vorschriften des Abkommens nicht geknüpft
werden. Auch aus dem Gesetz lassen sie sich

nicht herleiten. Troppenz.

Fürsorge für kinderreiche Mütter. Die Lan¬

desversicherungsanstalt Westfalen hat eine

nach-ahmenswerte, einem sozialen Bedürfnis

entgegenkommende Erweiterung ihrer Heilfür¬

sorge eintreten lassen, nämlich die Erholungs¬
fürsorge für Mütter kinderreicher Familien. Sie

hat die Entschließung gefaßt, Müttern kinder¬

reicher Familien, das heißt von Familien mit

vier oder mehr Kindern unter 16 Jahren, in

Fällen dringende: Erholungsbedürftigkeit eine

Erholungskur für «die Dauer von vier Wochen
zu gewähren, auch wenn die Mütter selbst keine

Beiträge zur Invalidenversicherung verwendet
haben. Voraussetzung ist, daß der Ehemann
die Wartezeit für die Invalidenrente erfüllt und

die Anwartschaft aufrechterhalten hat. Die

Anträge sind bei den Gemeindebehörden oder

Versicherungsämtern einzureichen, die die An¬

träge an die Landesversicherungsanstalt weiter¬

leiten. Dem Antrage sind beizufügen: die letzte

Quittungskarte des Mannes und gegebenenfalls
auch die der Frau, wenn diese versichert ist;
ferner «die Heiratsurkunde und «die Geburts¬

urkunde der Kinder unter 16 Jahren; wenn ein

Familienstammbuch vorhanden ist, kann «dieses

an Stelle der Urkunden vorgelegt werden.

Außerdem muß ein kurzes Gutachten des be¬

handelnden oder Fürsorgearztes über die Not¬

wendigkeit der Kur vorgelegt werden. Die Be¬

willigung der Anträge wird die Landesversiche¬

rungsanstalt von der Untersuchung durch ihren

Vertrauensarzt abhängig machen.

Angestellte und Beamte.

Zur B«PSoldungsbefugnis des Kassenvorstand«es

für Hilfsarbeiter. Nach § 351 Abs. 2 RVO.

unterstehen Hilfsarbeiter, d. h. Angestellte, die

nur auf Probe, zu vorübergehender Dienst¬

leistung oder zur Vorbereitung beschäftigt wer¬

den, der Dienstordnung nur, soweit sie es aus¬

drücklich vorsieht.

Aus dieser Bestimmung des Gesetzes ergibt
sich grundsätzlich die Befugnis des Kassenvor¬

standes, die Regelung der Arbeitsverhältnisse

der Hilfsarbeiter mit diesen in freier Verein¬

barung zu treffen. Die Beschäftigung als Hilfs-

arbeiter stellt wohl in jedem Falle etwas Wech¬

selhaftes oder Vorübergehendes dar. Deshalb

ist eine gewisse Beweglichkeit hinsichtlich der

Gestaltung des Arbeitsverhältnisses angebracht.
Es mangelt mit Rücksicht auf das zumeist vor¬

übergehende Verhältnis auch an der Notwen¬

digkeit, eine feste Regelung aller das Arbeits¬

verhältnis betieifenden Momente durch die

Dienstordnung vorzunehmen (siehe auch Begr.

207, 208 zu 8 362 des Entw.). Die meisten

Kassen werden daher die Bestimmungen der

Dienstordnung in nur wenigen, und zwar den

allgemeinen Punkten auf die Hilfsarbeiter An¬

wendung finden lassen. Wesentliche Punkte des

Arbeitsverhältnisses und vor allen Dingen die

Besoldungsfrage werden nur selten ihre» Rege¬
lung durch die L>ienstordnung gefunden haben.

Ganz besonders die Regelung der Besoldungs¬
verhältnisse bleibt also Aufgabengebiet des

Kassenvorstandes-.

Die Tatsache, daß die Teile des Arbeitsver¬

trages mit Hilfsarbeitern, über die in der Dienst¬

ordnung Bestimmungen nicht getroffen wurden,
in freier Vereinbarung ihre» Regelung finden

können, ist praktisch zumeist nicht damit gleich-
be'deutend, daß die Vereinbarungen zwischen

Kasse» und Hilfsarbeiter rein individueller Natur

sind. Vielmehr besteht wohl ziemlich allgemein
ein den Inhalt des abzuschließenden Arbeits¬

vertrages regelnder Tarifvertrag. Eine „freie
Vereinbarung- im engeren Sinne hat demnach

nur beim Abschluß des Tarifvertrages zwischen
den Kontrahenten, dem Kassenverband einer-

seits und dem Angestelltenverband andererseits,

stattgefunden. Die einzelne Kasse und der ein¬

zelne Hilfsarbeiter finden die Bedingungen für

den abzuschließenden Arbeitsvertrag bereits vor

und haben sich daran zu halten.

Sonach bestehen also in der Regel auch hin¬

sichtlich der Besoldung der Hilfsarbeiter tarif¬

vertragliche Abmachungen. Als Beispiel seien

die Grundzüge der betreffenden Vereinbarung- n

zwischen dem Verband der Krankenkassen Ber¬

lins und dem Zentralverband der Angestellten,
Ortsgruppe Berlin, angeführt. Danach sind

Hilfsarbeiter nach einer bestimmten unteren

Gruppe der Reichsbesoldungsordnung /a\ be-

solden. Die Bezahlung als Hilfsarbeiter erfolgt
von Vollendung des 21. Lebensjahres ab. Nach

Vollendung des 28. Leb«ensjahres «erhalten sie'

die gleichen Be»züge, aber in keinem Falle» mehr

als die der Dienstordnung unterstehend tl Al¬

gestellten. Ebenfalls erst von Vollendung dei

28. Lebensjahres ab ist die Möglichkeit der

Ueberführung in das «dienstordnungsmäßige An¬

gestellten Verhältnis gegeben.
In anderen Teilen des Reiches mögen die» «ein-

ze»lnen Tarifverträge in bezug auf die Besoldung
der Hilfsarbeiter anders geartet sein, «sber b i

diesen Betrachtungen soll es weniger auf Ein¬

zelheiten als auf einiges Grundsätzliche» an¬

kommen.

Die eMwähnten Tarifbestimmungen, soweit ins¬

besondere das unverhältnismäßig späte An-

stellungsalter in Frage kommt, sind auf di«'

Anlehnung d' Besoldungsverhältnisse «dei

KassenangesteUten an die Reichsbesoldimgs-
ordnuns zurückzuführen. Nach dieser «tarif¬

lichen K« gelung muß also ein Hilfsarbeiter, «der

vielleicht schon frühzeitig in den Die nst euv i

Kasse- getreten ist, vom 21. bis zum 28. Lebens¬

jahr mit e inem Gehalt rechnen, das keiner Stei¬

gerung fähig ist. Ein Zustand, der vom Stand¬

punkt manches Hilfsarbeiters gesehen, nicht ge¬

rade» befriedigend ist. Aber auch von der Kass«

ist dabei folgendes zu beachte»n: Nicht allein

aus älteien Angestellten, sondern mitunter schon

aus jüngeren Hilfsarbeitern können, sich einiger¬

en



maßen tüchtige und brauchbare* K«assenpmktik«er
herausbilden Es wird nicht selten vorkommen,
daß Hilfsarbeiter, die* das anste-llungstähige Alte»r

noch nicht erreicht haben, mit Arbeiten in den

Ka beschäftigt werden, die, wenn sie- von

«einem der Dienstordnung unterstehenden An¬

gestellten ausgeführt wurden, die» Besoldung
nach einer weit höheren (jruppe der Reichs-

besoldimgsordnung r«echtfertigten. Der Vor¬

stand einer Kass»- kann mit Rücksicht darauf

? in gewisse-s Intere»sse daran haben, solch n

Hilfsarbeitern über den tarifmäßigen Satz hin¬

aus eine Angleichung ihrer Bezüge an die* ihrer

Arbeitsleistung entsprechende Besoldungsgruppe
/»! gewahren.

Ohne Zweifel wird solche- Bezahlung „über
.Tarif* verschie-dentlich ir. de*r Ue»bung se-in. Mir

ist aber auch bekannt, dab Versicherungsämter
die* übertarifliche» Bezahlung von Hilfsarbeitern,
die höher zu bewertende Arbeiten verrichteten,
beanstandet und verlangt haben, dab über die*

Besoldungssütze des Iarifvertruges nicht hin-

ausge»gangen werde». Eine* derartige» Auffassung,
'•ie zwar falsch, aber bei Versicherungsümtern
.ielle»icht nicht vereinzelt vorhanden ist, nötigt
zu einer näheren Erörte»rung dieser Frage. Die

Beanstandung begründeter übertariflicher Be¬

zahlung von Hilfsarbeitern würde» e»ine unberech¬

tigte» Be-schneidung der Selbstverwaltungsbefug¬
nisse • des Kassenvorstandes «darstellen, der wie»

jedei anderen Einschränkung von Selbstver-

*altungsuufgaben e»ntgegengetret«en werden m«rß.

Die» Streitfrage: Dienstordnung oder Tarifver¬

trag, die* von der Rechtsprechung vorerst zu¬

gunsten des Vorrangs der Dienstordnung «ent¬

schieden Ist, spielt hier keine Rolle». [Vnn es

handelt sich, wie* oben dargele»gir um arbeits*-

ve-rtragliche» Abmachungen, über die in der

Dienstordnung eine Regelung nicht vorge-
se-hen ist. Das Tarifvertragsrecht kann also in

voller Auswirkung angewendet werden.

Im $ 1 der Verordnung über I arif vertrage

vom 23. Dezember 1918 (RGBl. S. 1450» ist ge»sagt:
„Sind di*» Be»dingunge»n für de»n Abschluß ve>n

Arbeitsverträgen zwischen Vereinigungen von

Arbeitnehmern und einzelnen Arbeitgebern oder

Vereinigungen von Arbeitgebern durch schrift¬

lichen Vertrag geregelt ( Tarifvertrag), so sind

Arbeitsverträge zwischen den beteiligten Per¬

sonen insoweit unwirksam, als sie von der tarif¬

lichen Regelung abweichen. Abwe»iche»nde» Ver¬

einbarungen sind jedoch wirksam, soweit sie» im

lariiwrtrag grundsätzlich zugelassen sind, «oder

soweit sie e i n e» Aenderung der A r -

b s i t s b e d i n g u n g e r- zugunsten des

A r b e- i t n e* h m e» r s enthalten und im

r a r i f v e r t r a g e nicht ausdrücklich

ausgeschlossen sin d
"

Aus die se m ein¬

deutigen Wortlaut, insbesondere aus dem Ietz-

te»n Satz ergibt sich mit aller Klarheit, dab es

sieh bei der Tarifbestimmungen grundsätzlich
im Mine!«stbedingungen für die* Arbeitnehmer

handelt. Danach sind auch die tariflichen Be¬

soldungssatze, soweit nicht ausdrücklich etwas

anderes vereinbart wird, Mindestsätze (vgl. Ta-

rifverträgst«tcht von Dr. F. Sitzler, Anme»rkung 4

/u $ h. Einschränkend vereinbart ist in dem

ober, ils Beispie] herangezogenen Tarifabkom-

rnen nur. dab die* Hilfsarbeiter in keinem Falle

höhere Bezüge als eiie» der Dienstordnung* unter¬

stehenden Angestellte»n erhalten dürfen. Die» Be¬

rechtigung des Kassen Vorstandes, in ihm zweck-

mäbig erscheinenden Fällen in der Bezahlung
von Hilfsarbeitern über die Tarifsätze in dem

geke»nn zeichneten Rahmen hinauszugehen, ist

demnach unbestreitbar.

Eine Auffassung, die» diese Berechtigung d*»s

KassenVorstandes anzweifelt, findet keinerlei

rechtliche» Grundlage. Sie Labt sich vielleicht

auch nur dadurch erklären, daß die» VC irkung de s

1 arifvertrages mit der «der Die»nstordnung irr¬

tümlich verquickt worden ist. Die Lhenstord-

nung ist unbedingt maßgebend und duldet Ab¬

weichungen nicht (vgl. Kommentar Hoffmann,
Anmerkung zu § '351 RVO). Der Besoldungs¬

plan der Dienstordnung stellt somit unten

wie- obere Grenze der Besoldungssätze
dar. Ge4ialtsre»gelungen durch außerordentlich

Mab nahmen des KassenVorstandes sind danach

unzulässig (Amtliche Nachrichten IMlf), S. 991).
Demgegenüber ist hervorzuheben, «daß tarifver¬

tragliche- Abmachungen zwar grundsätzlich un¬

abdingbar sind, aber doch abweichende» Verein¬

barungen insoweit zulassen, als sie zugunsten

des Arbeitnehmers gehen. Die* tariflichen Be»-

soldungssütze bede»uten nach dem Vorhergesag-
ten nicht eine obere Grenze, son¬

dern nur eine Begrenzung nach

unten. In diesem Sinne hat also e»ine* ganz

strenge verschiedenartige Beurte»ilung von

Dienstordnung und Tarifvertrag stattzufinden.

Herbert Lieske, Berlin-Te»mpelhof.

Die Stelle des Geschäftsführers ein«rr Allg«e-
meinen Ortskrankenkasse kann nicht mit eineMn

Ang«pstelllen besetzt werden. - - Angehörige im

Sinne des $ 23 Abs. 3 RVO. ($ 304 RVO.).
Grundsätzliche Entscheidung des Reichsver¬

sicherungsamts vom 13. April 1921 (II K. 32 26

B). 3064 Amtl. Nachr. S. 4<4.

Der Vorstand der Allgi-meinen Ortskranken¬

kasse des Kreises G. hat in seiner Sitzung am

24 Juni 1^2f) beschlossen, die erledigte Ge-

schäftsführerstelle ab 1. August N26 endgültig
zu besetzen. Als Geschäftsführer ist der bis¬

herige» Vorsitzende des Vorstandes B mit

monatlicher Kündigung gewählt worden; hier¬

bei wurde bestimmt, daß mit B. eine?» einjährige
Probedienstzeit mit anschließender Fachprüfung
vereinbart werden solle; Anstellungsvertrag und

Gehaltsrege lung werde noch zwischen beiden

Parteien vereinbart werden. Es war unterlassen

worden, die Wahl des Geschäftsführers als be¬

sonderen Punkt auf die Tagesordnung der Vor¬

standssitzung vom 24. Juni zu setzen. Das VA.

in G. hat daher die* Wahl des B., weil auf einem

nicht ordnungsmäßig zustande gekommenen
Beschluß beruhend, durch Verfügung vom

21. Juni l(|2f) beanstandet mit dem Anfügen, es

ser tin neuer ordnungsmäßiger Vorstands¬

beschluß herbeizuführen, »md es s-»ie»n «dabei di

Bestimmungen de*i Dienste>rdnung bezüglich
des Nachweises der fachlichen Befähigung,
welche bereits bei der Uebertragung der Stelle

vorhanden sein müsse, zu brachten. Daraufhin

hat der Vorstand am 3. August l(|'2t>, z i dem

ordnungsgemäß eingeladen w ir, mit fünf ^e<j;ri\
dr«»i Stirrmen be schlössen, den Beschluß vom

24. Juni IV2Ö aufrechtzuerhalten. Auch dies

Beschluß ist vom VA. mit Schreiben om

u. August 192b beanstande»t worden, insbeson-

ehr«» deshalb, weil er nicht mit der gemäß sf 34r>

.;¦••,



RVO. notwendigen Zweidrittelmehrheit gefaßt
war. Am 19. August hat nun der Vorstand mit

sechs g«egen drei Stimmen die Einstellung des

B. als G«eschäftsfihrer ab I. August 192b auf

Privatdienstvertrag beschlossen. Bei di«esem

Vorstandsbeschluß hat der Schwager (Ehemann

der Schwester des B.> K. mit abgestimmt. Das

VA. hat durch Verfugung vom 21). August dem

Vorstand die» Uebertragung der Dienstgeschäfte
an B. untersagt und in einer weiteren Ver¬

fügung vom 23. August, die sich ihrem Inhalt

ich, ohne daß dies ausdrücklich ausgesprochen
»vüre, als eine Aufhebung d«es Vorstands¬

beschlusses vom 19. August darstellt, ausge¬

führt, daß K. gemäß | 23 Abs. 3 RVO. nicht

mit abstimmen dt rfte, daß deshalb die zur Gül¬

tigkeit der Wahl erforderliche» Zweidrittelmehr¬

heit nicht erreicht worden sei und dafi endlich

B. auch den nach de»r Dienstordnung schon be i

der Uebertragurg der Stelle zu fordernden

Nachweis der fachlichen Befähigung nicht er¬

bracht habe. Gegen «diese Verfugung hat sich

der Vorstand am 26. August l°2t> beschwert

und dabei geltend gemacht, das Vorstandsmit¬

glied K. als Sch .vager des B. sei nicht Ange¬

höriger im Sinne d«es Ge*setz«es; überdies sei B.

nur zur Vorbereitung auf Probe im Zivildienst-

Vertrag u*krnäß $ 351 Abs. 2 RVO. angestellt,

nicht auf Grund der Dienstordnung, bei seiner

Anstellung habt» «es dah r auch nicht de»r Zwei¬

drittelmehrheit bedurft. Der Vorsitzende» des

OVA. hat mit Beschluß vom 4. September 192r>

die Beschwerde zurückgewiesen; er ist der Auf¬

lassung des VA. beigetreten. Ge»gen «diesen

Beschluß des Vorsitzenden d^s OVA. richtet

sich die «weitere Beschwerde des Vorstände s der

Allgemeinen Ortskrankenkasse.

Die Beschwerde ist gemäß $ 17*>7 RVO. zu¬

lässig, sie konnte» je»doch keinen Erfolg haben.

Gründe»: Was de_»r Vorstand der Allge¬
meiner. Ortskrankenkasse mit se»inem Be»schluß

vom 19. August lc'2t), durch den er die An¬

stellung des B. als Geschäftsführer ab 1. Augus*
1936 auf Privatciienstvertrag beschlossen h;

tutsächlich gemeint hat. wird durch die vor m-

gega_UgeMU Yorstandsbescblässe vom 24. Juni

und 3. August sowie durch den Schriftwechsel

de»s Vorstandes mit dem VA. in G. verständ¬

lich. Daraus ergibt sich, daß der Vorstand die

erledigte Gescfcnftsfübrerste-lle •> ndgültig be¬

setzen wollte, daß aber der Gewählte- während

eines Probejahres /ur Vorbereitung als Hilfs¬

arbeiter tätig sein sollte. So hat der Vorstand

ia seinem Schreiben vom 0. August 192t) an das

VA. in G. und in Steinet Beschwerde» vom

2f). August 192l> seinen Standpunkt erläutert.

Diese Absicht, den B. wahrend ein«ps Probe»-

jahres zunächst zur Vorbereitung als Hilfs¬

arbeiter anzustellen, ist in dern Beschlußproto¬
koll vom 19 August durch den Zusatz „auf

Privatdienstvertrag" zum Ausdruck bracht

worden.

Nach $ '349 RYO. werden di » Stellen der An¬

gestellte»^ für die» die Dienstordnung gilt, mit

Zweidrittelmehrheit durch den Vorstand b

se*tzt. Als eine solche Stelle ist notwendig die

des wichtigsten Angestellten der Kasse», des G —

Schäftsführers, tnzusehen. Ihre „Besetzung"
kann also nur mit einem Angestellten, für den

die Dienstordnung gilt, und zwar durch -»inen
-» —,

mit Zweidrittelmehrheit gefaßten Vorstands¬

beschluß eriolgen. Eine Besetzung mit einem

Angestellten, der nur auf Probe, zur vorüber-

geh«enden Die»nstleistung oder zur Vorbereitung

beschäftigt werden soll <$ 351 Abs. 2 RVO.).
zu dessen Anstellung es auch nicht der ge¬

nannten Zweidrittelmehrheit oder überhaupt
eines Vorstandsbeschlusses bedurfte, ist na

>i 349 ausg«eschlossen. Der Beschluß des Vor¬

standes vom 19. August 1926 leidet also von

vornherein «an einem inneren Widerspruch: e»nt-

weder es konnte mit der Wahl Bs. die Ge¬

schäftsführerstelle besetzt werden «oder B.

konnte auf Privatdienstvertrag eingestellt wer¬

den; beides zu gleicher Zeit ist miteinander

nicht vereinbar. Aber auch wenn man von de r

hiernach unzulässigen Anstellung d«s G»»-

schäftsführers auf Privatdienstvertrag — ohne

Unterstellung unte»r «die Dienstor«dnung — ab¬

sieht, ist der fragliche Beschluß des Vorstand s

um deswillen rechtsungültig, weil er nicht der

Vorschrift des ^ '349 RVO. entspre»chend zu¬

stande gekommen, nämlich nicht mit der er¬

forderlichen Zweidrittelmehrheit gefaßt wor¬

den ist.

Nach S 23 Abs. 3 RVO. muß sich bei det

Beratung des Organs ein«es Versicherung __?

trägers über solche Gegenstände, welche» om

Privatinteresse eines Mitgliedes oder seiner An¬

gehörigen berühren, das Mitglied der Te»ihuihme

an der Beratung und Abstimmung e»nthalte»n.

Es steht lest, daß das Vorstandsmitglied K

bei dem Beschluß vom 19 August, durch den

sein Schwager B. zum Geschäftsführer «der

Ortskrankenkasse gewählt worden ist, mit ab¬

gestimmt hat. Mit Recht hat das OVA. an¬

genommen, daß hierin ein Verstoß g» t^en $ 23

Abs. 3 RVO. zu «erblicken ist. da auch der

Schw
_

r zu dem Angehörigem im Sinne «dieser

Bestimmung gehöre-. Die RVO. selbst enthält

kein* «allgemeine Vorschrift darüber, bis z;r

welchem Grad der Verwandtschaft und Schwä¬

gerschaft sich der Kreis der Angehörigen err-

strerkt. Immerhin hat aber der Gesetzgeber
in $ lt>41 RVO. (beim Ausschluß von Mit¬

gliedern des Spruchausschusses) die Schwäg

schaft de^s zweiten Grades der Seitenlinie den

näheren Graden der Verwandtschaft und

Schwägerschaft gleichgestellt {ähnlich wie dies

auch bei den Bestimmungen über den Richter¬

ausschluß $ 41 Ziffer 3 ZPO., über das Zeugnis.
verweig»- _rsrecht $333 Ziffer 3 ZPO. üb

die1» unbeeidigte Zeug«env«ern«ehinu_ >f 393Ziff. 3

ZPO. gtschr lu n ist). In alten diesen Füllen hi

das Gesetz eine sachliche Stellungnahme des

Mitglieds des Spruch, eivsehusss, des Rieht rs.

des Zerigen durch besonde*rs nahe Beziehungen

SU andern Prozeßbeteiligten für gefährdet Auf

den gleichen Erwägungen beruht auch das Ver¬

bot des $ 23 Abs. > RVO.; es ist also gerecht¬

fertigt, auch hier den Schwager den Ange¬

hörigen hinzuzurechnen und das \ erbot auf ihn

zu erstrecken. (So auch Hanow, Kommentar

zur RVO., 3. Auflage 192b Band I Seit «90,

Anm. M zu S 23, und Hahn. Handbuch der

Krankem Sicherung 3. und K Ai : -

lu*^

Band I S ••¦*•. Am. 6 su § 23 RVO.»

Demnach war die Teilnahme» des K. an der

Sitzung und seine Mitabstimmung unzulässig.

.397



lnfolged«essen wird aber der Vorstan«dsbeschIuß

?om 19. August 1926, da er bei Nichtberück¬

sichtigung der Stimme des K. nicht mit Zwei¬

drittelmehrheit gefaßt ist, dem § 349 RVO.

nicht gerecht. Eine ordnungsmüßige Besetzung
der Stelle des Geschäftsführers im Sinne der

gedachten G«esetzesvorschrift liegt daher auch

um deswillen nicht vor.

Unterrichtskurse für Krankenkassenang«estellte.
Für die Krankenkasse»nangestellten im Bezirk

des Provinzialverbande»s Berlin-Branden¬

burg des Hauptverbandes deutscher Kranken¬

kassen findet im Laufe dieses Winterhalbjahres
ein Unterrichtskursus im Sitzungszimmer des

Kassen Verbandes, Berlin C 23, Landsberger
Straße 43 47, statt. Die Unterrichtsstunden wer¬

den vierzehntäglich abgehalten und beginnen all¬

gemein mittags 12 Uhr. Für jeden Unterrichts¬

tag sind vier Unterrichtsstunden vorgesehen.
Dem Unte»rrichtskursus, der am 8. November

be»ginnt, liegt folgender Lehrplan zugrunde:

A. Die Abfassung schriftlicher

Arbeiten.

B. Allgemeine Rechtslehre.

Reichsverfassung,

Oeffentliches und privates Recht (BGB., ZPO.),

Landesverfassung.

C. Sozialpolitik.

Arbeiterschutzgesetz, Betriebsrütegesetz, Gesetz

über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver¬

sicherung, Arbeitsgerichtsbarkeit,

Versorgungs- und Fürsorgegesetzgebung.

D. Kranken Versicherungsgesetz
Unter besonderer Berücksichti¬

gung der neueren Rechtsprechung.

I. Versicherungsträger, Versicherungsbehörden,
Angestelltenrecht,

II. 2. Buch der RVO.:

a) Mitgliedschaft,
b) Leistungen der Krankenhilfe,

c) Leistungen der Wochenhilfe,

d> Aufbringung der Mittel.

ID. Beziehung«en zu anderen:

a) Invali«den- und Ang«estelltenversicherung,
b) Unfallversicherung, Arbeitslosenversiche¬

rung, Versorgungsgesetz,
c) Oeffentliche Fürsorge, Bürgerliches Recht.

E. Vermögensverwaltung der

Krankenkassen.

a) Allgemeines,
b) Gel«tL- und Bankwesen,
c) Steuerrecht.
Ebenso hat die Ortsgruppe Leipzig

des Zentralverbandes der Angestellten einen

Unterrichtskursus eingerichtet, der am 14. Ok¬

tober beginnt und jeweils Freitags von 7 bis

10 Uhr im Verbandsbureau, Felixstr. 31, statt¬

findet. Die Arbeitsmethode besteht in semina¬

ristischen Uebungen, im Abfragen und in

Klausurarbeiten. Dieser Unterrichtskursus wird

nach folgendem Lehrplan durchgeführt:
Entwicklung der Sozialversicherung.
1. Buch der RVO. — Versicherungsträger, Vei-

sicherungsbehörden, Strafen, Fristen, Ver¬

schiedenes.
2. Buch der RVO. — Krankenversicherung, Ver¬

sicherungspflicht und -Berechtigung, Beiträge
und Verwaltung der Mittel.

Leistungen.
Träger der KV. und ihre Organe.
Ersatzkassenwesen.

Satzung der AllgOKK. für die Stadt Leipzig.
3. Buch der RVO. — Unfallversicherung.
4. Buch der RVO. — Invalidenversicherung.
Angestelltenversicherung.
5. und 6. Buch der RVO. — Verfahren.

Beziehung der Versicherungsträger zueinander

Verordnung über Fürsorgepflicht.
Reichsknappschaftsgesetz.
Gewerbeordnung.
Arbeitslosenversicherung.
Reichsversorgungsgesetz, Leitsatze über Ver¬

sorgungsheilbehandlung.
Reichs- und Landesverfassung.
Gemeindeordnung.
Behördenorganisation, Gerichtsverfassung.
Betriebsrätegesetz, Rechte und Pflichten der

Angestellten.
Rechnungs- und Kassenführung, Buchhaltung.

Rechtsprechung.
Krankheit im Sinne der RVO. Entscheidung

des Versicherungsamts Hamburg am 19 Fe¬

bruar 1927.

Aus der Begründung: Die frühere

Schneiderin Annv IL ist vom 17. November

1925 bis zum 10. Mai 1926 in der Staatskranken¬

anstalt F. verpflegt worden und befindet si«ch

vom 11. Mai 192ö ab in der Staatskranken¬

anstalt L. Die Kosten sind wegen Mittellosig¬
keit der M. vom Wohlfahrtsamt getragen wor-

de»n. Das Wohlfahrtsamt beruft sich nun darauf,

daß die M. vom 16. April 1925 bis zum 30. Sep¬
tember 1925 nach einem Grundlohn von 2 RM.

bei der Beklagten versichert gewesen sei und

wegen ihrer Krankheit bereits am 20. Oktober

1925 der ärztlichen Behandlung bedurft habe.

Ihr Anspruch auf die Regelleistungen der Kasse

gemäß § 214 RVO. sei auf Grund §§ 1531 ff.

RVO. in gesetzli«rher Höhe auf den Kläger
übergegangen. Kläger beantragt, die beklagte

Krankenkasse zur Zahlung von 315,50 RM. zu

verurteilen.

Von der Beklagten wird die Abweisung der

Klage beantragt und vorgetragen, daß die M.

allerdings vom 16. April bis 1. Oktober 1925

Pflichtmitglied der Kasse gewesen sei. Letztere

habe daher bei der Ueberführung der M. in das

Allgemeine Krankenhaus B. am 14. Oktober

1925 die Zahlungsverpflichtung übernommen,

da am 14. Oktober 1925 noch ein Anspruch
auf die Regelleistungen gemäß § 214 RVO. ge¬

geben gewesen sei. Am 23. Oktober 1925 sei

die M. als geheilt aus dem Krankenhaus B.

entlassen worden. Am 21. Juli 1926 habe dann

das Wohlfahrtsamt mitgeteilt, daß die M. «am

17. November 1925 wegen Geisteskrankheit in

«die Staatskrankenanstalt F. aufgenommen sei

und daß Anspruch auf Ersatzleistung gemäß

§§ 1531 ff. RVO. erhoben werde. Zur Begrün¬

dung seiner Behauptung, daß am 20. Oktober
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1925 bereits Behandlungsbedürftigkeit b«estanden

habe, habe Kläger sich auf ein Gutachten des

Abteilungsarztes Dr. Sch. berufen. Dieses Gut¬

achten könne aber nicht richtig sein, da die

M. bis zum 23. Oktober 1925 in dem Allge¬
meinen Krankenhaus B. behandelt und an diesem

Tage als geheilt entlassen worden sei. Wenn

während dieser zehntägigen Beobachtung schon

eine Geisteserkrankung, die ärztliche Behandlung
erforderte, b«estanden hätte, so wäre die M.

nicht, wie geschehen, entlassen, sondern un¬

mittelbar an die Staatskrankenanstalt F. über¬

geführt worden. Ir versicherungsrecht¬
licher Beziehung könne jedenfalls eine Gei¬

steskrankheit am 20. Oktober 1925 nicht be¬

standen haben, da die M. am 23. Oktober 1925

als geheilt aus der Anstalt entlassen worden sei.

Versicherungsrechtlich könne als Eintritt der

Erkrankung erst die Zeit angesehen werden, in

der die Krankheit zuerst in der Weise zum

Ausbruch gekommen sei, daß die Behandlungs¬
notwendigkeit erkannt worden sei.

Die Akten des Wohlfahrtsamtes, der Polizei¬

behörde, der Lendesversicherungsanstalt der

Hansestädte sind eingesehen, auch ist die Kran¬

kengeschichte «des Allgemeinen Krankenhause^s

B. eingezogen worden. Aus letzterer ergibt sich,
daß die M. am 23. Oktober 1925 dort geheilt
entlassen und erst am 7. November 1925 mit

einer frischen Syphilis wieder aufgenommen
worden ist.

Der Ersatzanspruch des Klägers steht und

fällt mit dem Gutachten des Abteilungsarztes
Dr. Sch. vom 13. September 1926. In der Be¬

urteilung dieses Gutachtens hat sich der Spruch¬
ausschuß der Auffassung der beklagten Kasse

nach eingehender Beratung angeschlossen. Es

ist nicht verkannt worden, daß bei rückblicken¬

der Betrachtung und in medizinischer

Hinsicht die Krankheitsanfange schon vor dem

Ablauf der Anspruchsfrist des § 214 RVO. be¬

standen haben mögen. Das genügt aber, wie

Beklagte zutreffend hervorhebt, in ver¬

sicherungsrechtlicher Hinsicht nicht.

Als Krankheit im Sinne des Gesetzes kann nur

ein solcher anormaler körperlicher oder gei¬

stiger Zustand angesehen werden, der in der

Notwendigkeit der Behandlung oder in e»iner

Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit wahr¬

nehmbar zutage tritt. In der Tatsache allein,
daß eine liederliche, dem Trunk ergebene

Frauensperson in einem Wartesaal des Haupt¬
bahnhofs in auffallender Weise Herrenbekannt¬

schaften sucht, kann eine Geisteskrankheit noch

nicht erblickt werden. Eine derartige Krank¬

heit ist auch während des ersten Aufenthalts

der M. im Allgemeinen Krankenhaus B. in einer

äußerlich erkennbaren und als Krankheits¬

zustand sich darstellenden Wfeise, welche das

Eingreifen ärztlicher Behandlung als nötig er¬

scheinen ließ, nicht hervorgetreten. Die nach¬

trägliche Beurteilung des Dr. Sch. stützt sich

trotz ihrer interessanten Begründung doch

hauptsächlich auf Vermutungen. Die M. war

noch drei Tage nach dem von Dr. Sch. an¬

genommenen Krankheitsbeginn im Krankenhaus

aufhältlich, bis sie dort als geheilt entlassen

wurde. Der Spruchausschuß kann unter diesen

Umständen in dem Gutachten des Dr. Sch.

einen genügenden Nachweis dafür nicht er¬

blicken, daß der Krankheitszustand in einer

objektiv erkennbaren, das Eingreifen der Kran¬

kenhilfe nötig machenden Weise vor dem

7. November 1925 vorgelegen hat. Zu dieser

Zeit aber stand der M. ein Unterstützungs¬
anspruch gegen die beklagte Kasse nicht mehr

zu, so daß auch der in der Klage geltend
gemachte Ersatzanspruch nicht begründet ist.

Das Oberversicherungsarnt Hamburg hat sich

dieser Entscheidung angeschlossen.

Der Jahresarbeitsverdienst, nach dem die

Hinterbliebenenrenten aus der Unfallversiche¬

rung berechnet werden, ist nicht gleich dem

Jahr«esarbeitsverdienst nach dem § 1311a der

RVO. Diesen Grundsatz hat der Revisionssenat

des Sächsischen Landesversicherungsamts in

der Sitzung am 13. August 1927 aufgestellt. Der

Entscheidung lag folgender Tatbestand zu¬

grunde: Ein am 19. Juli 1922 tödlich verun¬

glückter Arbeiter hinterließ zwei Kinder im

Alter von zehn und fünf Jahren. Beide erhalten

von der zuständigen Berufsgenossenschaft Un¬

fallwaisenrente nach einem Jahresarbeitsver¬

dienst von 1725 Mk. Die Landesversicherungs¬

anstalt hat zunächst auch die Invalidenwaisen¬

rente gewährt, dieselbe aber durch Bescheid

vom 20. November 1926 zum Ruhen gebracht,
weil nach § 1311b RVO. die Waisenrente ins¬

gesamt 20 v. H. des Jahresarbeitsverdienstes

nicht übersteigen dürfe und diese 20 v. H. be»-

reits durch die Unfallwaisenrente erfüllt seien.

Das Oberversicherungsamt, bei dem gegen diesen

Bescheid Berufung eingelegt wurde, stellte sich

auf denselben Standpunkt, ohne zu prüfen, in

welchem Verhältnis die £§ 1311a und 501 RVO.

zueinander stehen. Gegen das Urteil des Ober¬

versicherungsamts wandte sich die Revision mit

der Begründung, daß zur Zeit des Eintretens

des Ruhens der Invalidenwaisenrente der Jahres¬

arbeitsverdienst eines gleichartigen Arbeiters

ein anderer war als zur Zeit des Betriebsunfalls.

Der Jahresarbeitsverdienst aus dem Unfall-

wäisenrentenbescheid durfte deshalb nicht ein¬

fach in den Invalidenrentenbescheid übernom¬

men werden. Das Sächsische Landesversiche¬

rungsamt hat die Entscheidung des Oberver-

sicherungsamts aufgehoben und die Sache zur

anderweiten Entscheidung an die Lnndesver-

sicherungsanstalt zurückverwiesen. Es hat da¬

bei zum Ausdruck gebracht, daß als Jahres¬

arbeitsverdienst gemäß §§ 1311a, 1311b RVO.

der Jahresarbeitsverdienst maßgebend ist, de»n

der im § 1311a bezeichnete Arbeiter zu der Zeit

verdient, zu der das Ruhen der Hinterbliebenen¬

renten einzutreten hat. Das ist im einzelnen

noch näher ausgeführt. Es sei Sache des Ver¬

sicherungsträgers, den in Frage kommenden

Jahresarbeitsverdienst festzustellen. Da dies

nicht im Rahmen des Revisionsverfahrens mög¬

lich war, war die Sache zur anderweiten Ent¬

scheidung an die Beklagte zurückzuverweisen.
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| AUFGABEN UND LÖSUNGEN |
Lösungen zu den in Nr. 21 gestellten Fragen.

Zur 1. A u i g abc.

Das Kii.de»rmädche»n bleibt während ihrer

latigkeit im Somm«erhause des Dienstgebers be»i

de»r bisherigen Kasse» in H. versichert, und zwar

nach $ 153 Abs. 2 der Re-ichsveisicherungsord-

nung. In H. ist ihre ,,t<»st<» Arbeitsstätte", die

auch als Beschäftigungsoil für die nur kürzere
Zeit dauernde Tätigkeit in S. gilt. In «dei B«e*

grfindung des R«ei«chsversich«erungsamts zu seiner

gi'trndsüt/lichen En«tscheidung vom 10. Oktober

1914b Amtliche« Nachrichten 1914 Seite» 828 ist

/mn Ausdruck gebracht, daß eine mehr¬

wöchige Begleitung d«er Dienstherrschaft auf
«-imr Erholungsreise noch als eine Beschäfti¬

gung von g«ermg«er Dauer im Sinne des $ 153

Abs. 2 RVO. zu betrachten ist, die» «eine Aende¬

rung de» Be schaltigun^sorti s nie ht nach sich

zieht Wir verweisen ou«ch aul die» Entscheidung
des Olxi \-ersie ll«erungsanttS Berlin vom 27. Ja¬

nuar 1921, ArbeiterveRKMrgimg 1921 Seite 147.

Dagegen ist die» Hauag«ehilfin be»i der Land-

krankenkasse des Oert«chens S. zu ve»rsichern,
weil sie nur iür eine» Beschäftigung in S. enga¬

giert «war. S. war nach «dem I. Absati des S 153

RVO. ihr Beschäftigungsoll und b stimmte» die*

Kaaseazuständigkeit.

Z u i 2. A u I | a b e.

Die* Kass<»nZuständigkeit ergibt sich /ins »>; 153
Abs. 3 der Reichsv«eisich«erungsordnung. Der

Reisende» A. ist am B«tri«bssitze» d«»r Firma zu

ve rsiehern, da e*i v«on hier aus mit «einzelnen Ar¬

beiten wechselnd in «den Bezirken \ eischiedener
Orts- ode»r Landki anke»nkass<»n beschäftigt wird.

I)e»r B«»triebssitz gilt in diesem Falle als ,,Be~
Schäftig«ungSOit' im Sinne de»s $ 153 Abs. 1. 3.

Für die* Versicherung de»s in Müncbe»n w«ohnef«v*
den Reisenden B. ist die» Kasse» in München, zu¬

ständig. Von seinein Wohnort aus unternimmt

B. sein«* ( uschnitsreisen, kehrt r«gelmäßig nach

kursen Zu isch«enräum«en hierher zurück und

unter hält v«On seiner Wohnung aus den Schritt-

rerkehr mit seiner Kundschaft und seiner Ar¬
beitgeberin« München ist für diesen Reisenden
nicht nur Wohnort, sondern auch der Mittel¬

punkt se»iner ge»schäftlichen lütigke»it und somit

«feste Arbeitsstätte" im Sinne des $ 153 Abs. 3
RVO. (vergl. die grun«dsätzli«chen Entscheidun¬

gen des Reichsversicherungsamts vom 24. Fe¬
bruar 1921, Amtliche Nachrichten 1921 S. 264

und Arb.Vers. 1921 S. 388 sowie vom 27. Mai

1916, Amtl. Nachr. 1910 S. 580 und dic» in dei

Arb.Vers. 1915 S. 202 abgedruckten Entschei¬

dungen des OVA. Stuttgart

Z u r 3. A u 1 g a b e,

Arbeiter, die bei Bauarbeiten von erheblichem

Umfang oder längerer Dauer außerhalb des Bt

triebssttzes des ausführenden Baugeschäfts be¬

schäftigt werden, sind bei der für den Arbeitsoit

zuständige»!! Kasse' zu versichern. Diesen Grund¬

satz hat das Re»ichsve»rsiche»rungsamt in seinei

Entscheidung vom 22. November 1919 (Amtlich«
Nachrichten 1920 S. ISO und Arb.Vers. 192t)
S. 327) aufgestellt. Hiernach sind die seit Bau¬

beginn tätigen Berliner Arbeiter und die» am

Bauorte angenommenen Beschättigten bei dei

iür St. in Frage kommenden Krankenkasse EU

versichern, da St. als Beschäftigungsort gemäß
$ 153 Abs. 1 RVO. anzusehen ist. Dageg«er
bleiben die auf nur zwei Wochen nach St. ge¬

sandten Arbeite»!* der zweiten Berliner Kolonn*

be»i der für ihre bisherige feste» Arbeitsstätte» zu¬

ständigen Kasse Mitglied, weil sie nur füi

kürzere» Zeit außerhalb ihrer festen Arbeitsstätte»

tätig waren ($ 153 Abs. 2 RVO. sowie» die Ent

scheidung de»s OVA. Leipzig, Arb.Vers. 1915,
S. 536).

Z u r 4. A ii f g a b e.

Für die beim Brückenbau beschäftigte Mo;

teure sowohl als auch für die am Bauorte» an -

genommenen Arbeiter ist die Betriebs
kranke»nkasse der bauausführenden Firma zu¬

ständig, da nach § 245 Abs. 3 RVO. in die Be-
triebskranke»nkasse a lie im Betriebe beschul

tigten Versiche»i ungspflichtigen gehöre n, auch

dann, wenn Beschäftigte nui für einzelne außer
halb des Be»triebssitzes auszuführende Arbeiten

angenomm«en worden sind. Die Vorschriften
der §§ 153 bis 15b RVO. gelten im vorliegender
Falle nicht, denn sie» beziehen sich nur auf di«

Zuständigkeit der Orts- und Landkrankenkassen

($ 234 RVO.). (Grundsätzliche Entscheidung des
RVA. vom 27. Mai lc>16. Amtliche Nachrichten
1916 S. 050).

Literatur.
Handbuch des krankenvcrslchcrungsrcchts. Soeben ist

Jas in der Krankenkassenpraxis rühmlichst bekannte Hand¬

buch des Krankenversicherungsrechts von Helmut Leh¬

mann, geschiftsführender Vorsitzender des Hauptverbandes
deutscher Krank«tnkassen, in 5, Auflage erschienen. I/as

Werk umfaBt zwei Binde mit zusammen lirka 1800Seiten.

Es enthalt neben Jer Reichsversieherungsordnung »u!e Ge¬

setze nnd Verordnungen, die für die Verwaltungspraxis
der Krankenversicherung m Ik.raeht kommen. Bei den

Vorschrihcn der Reichsversieherungsordnung sind sämt¬

liche wichtigen Entscheidungen und sämtliche Ausfüh¬

rungsbestimmungen, die zurzeit gelten, angegeben und dic

einschlägige Literatur verzeichnet. Das Werk enthalt als«

alles, was der Kassenpraktiker für seine Arbeit benötig
l_ s ist aber auch ein vorzüglicher Leit¬

faden fir die Fortbildungskurse. Das

W erk kann von Mitgliedern des Zentralverbandes de;

Angestellten durch diese «Organisation zum Vorzugspreis*
von 30 Mk. (statt tfl Mk.). eventl. gegen Ratenzahlungen.

bezogen werden. Nähere Auskunft erteilen die Orts¬

gruppen und Qaufachgruppenleitungea des Zentral ver ban¬

des der Angestellten.
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